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FACHTAG ZUM VEREINSJUBILÄUM 

Ein 30jähriges Vereinsjubiläum muss gefeiert und gewürdigt werden! Aus diesem Anlass wollte der 

VSR Dresden e.V. im entsprechenden Jubiläumsjahr 2021 einen Fachtag ausrichten, der auch einen span-

nenden Einblick in die Thematik des Strafens bieten sollte. Die Planung begann frühzeitig. Thema 

und Titel des Fachtages wurden festgelegt, ein Termin gefunden, Referenten angefragt, Räumlich-

keiten organisiert, Flyer entworfen und gedruckt und auf der Homepage des Vereins begann die 

Bewerbung der Veranstaltung.

Doch besondere Begebenheiten bedürfen flexibler Handhabungen und veränderter Strategien. 

So stand auch der VSR Dresden e.V. aufgrund der Corona Pandemie und den damit einhergehenden 

fortlaufenden Kontaktbeschränkungen vor der Herausforderung eine Lösung zur Umsetzung des 

Fachtages zu finden. Unter Abwägung verschiedener Optionen wurde der ursprünglich für Mai 2021 

geplante Fachtag: Strafen:, Strafen!!, Strafen? nun in das Folgejahr 2022 verschoben und fand am 06.05.22 

im Deutschen Hygienemuseum Dresden statt. Trotz bestehender Hygiene- und Abstandsgebote er-

freute sich dieser eines großen Zuspruchs und bot den überwiegend aus der Fachöffentlichkeit 

stammenden Teilnehmenden, zumeist erstmalig nach den einschneidenden Einschränkungen der 

Corona Pandemie, die Gelegenheit zum persönlichen Austausch. Die durchweg positive Resonanz 

während und auch im Nachgang des Fachtages verdeutlichte hierbei, wie wichtig ebensolche For-

mate des persönlichen Zusammentreffens sind. 

67 Teilnehmende konnten in den Vorträgen der Referenten einen umfassenden Einblick in die 
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Herkunft, Entwicklung und gegenwärtige Praxis im Umgang mit Straffälligkeit erhalten. Auch ein 

Blick in die Zukunft sozialstaatlichen Handelns wurde gewagt.

Einen historischen Überblick zum Umgang mit unerwünschtem Handeln bot Prof. Dr. Schwerhoff, 

Professor für Geschichte der Frühen Neuzeit an der TU Dresden. 

Strafbares Handeln wurde folglich je nach Gesellschaftsform, wirtschaftlichen Verhältnissen 

und ethischen Normen stets unterschiedlich bewertet. Dementsprechend veränderten sich Straf-

tatbestände im Laufe der Jahrhunderte, wurden differenziert, verworfen oder gar neu definiert. 

Diese Verfahrensweise ist auch in den aktuellen gesellschaftspolitischen Debatten und gesetzlich 

angestrebten Änderungen wahrnehmbar.

Auch die Arten des Strafens als Reaktion auf bestehende Straftatbestände wandelten sich im 

Laufe der Jahrhunderte und es konnte ein zunehmender Einzug humanistischer Werte und behand-

lerischer Aspekte zur gelingenden Wiedereingliederung in die Gesellschaft Einzug halten. Gleichsam 

sind Reaktionsformen wie die Freiheitsstrafe, die Geldstrafe und teils sogar Schand- oder Todesstra-

fen, die bereits in vergangenen Gesellschaftsformen zu finden sind, auch gegenwärtig ein probates 

und angewandtes Sanktionsmittel.

Einen inhaltlichen Schwerpunkt des Vortrages von Prof. em. Dr. Frieder Dünkel, von 1992 bis 2015 

Inhaber des Lehrstuhls für Kriminologie an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der 

Universität Greifswald, bildete die Wirksamkeit aktueller strafrechtlicher Sanktionen. So wurden 

Ergebnisse aus der Rückfallforschung und aus Evaluationen zu verschiedenen Sanktionsformaten 

(Dtl, europäisch, weltweit) präsentiert. 

Hieraus wurde deutlich, dass ambulante Sanktionen, wie beispielweise die Diversion, also Ein-

stellung eines Verfahrens mit oder auch ohne Auflagen, bei infrage kommenden Delikten einer 

formellen Verurteilung (Verurteilung ohne Freiheitsstrafe, bzw. Freiheitsstrafe) stets vorzuziehen 

sind. Begründet wird dies mit Befunden der Rückfallforschung, die aufzeigen, dass sich etwa trotz 

Zunahme von Verfahrenseinstellungen die Rückfallquoten nicht erhöht haben, sondern vielmehr 

tendenziell niedriger sind. Auch die Evaluationsergebnisse zu den Sanktionsmöglichkeiten der Geld-

strafe und Aussetzung zur Bewährung haben sich mit Blick auf Rückfallquoten bewährt, wenn-

gleich hinsichtlich der Geldstrafe und der daraus folgenden möglichen Konsequenz einer Ersatz-

freiheitsstrafe eine kritische Auseinandersetzung mit den entsprechenden negativen Folgen einer 

Haftunterbringung notwendig ist. Demzufolge sollte stets die Reaktionsform gewählt werden, wel-

che mit einer geringeren Eingriffsintensität verbunden sind.

Weiterhin präsentierte Herr Dr. Dünkel Ergebnisse, die belegen, dass Programme zur Straftäter-

behandlung mehr Erfolg aufweisen, wenn diese auf die vielfältigen individuellen Risikofaktoren (bspw. 

Drogen- und Alkoholmissbrauch, ungesichertes Einkommen, fehlender Wohnraum usw.) sowie Lebens-

lagen der Klientel zugeschnitten sind (multi – modaler Behandlungsansatz). Ambulante Programme 

haben dabei in Studien mit deutlich besserem Erfolg abgeschnitten als stationäre Programme. 

WIRKSAMKEIT  
STRAFRECHTLICHER 
SANTIONEN

HISTORISCHER  
ÜBERBLICK ÜBER  
DAS STRAFEN 
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Ist ein Freiheitsentzug unvermeidlich, so sollte dieser stets behandlungsorientiert sein. Beson-

ders hervorzuheben sei an dieser Stelle, dass eine gut strukturierte Entlassungsvorbereitung unter 

Hinzuziehung vollzugsöffnender Maßnahmen (Lockerungen/offener Vollzug/ Vollzug in freien For-

men/Übergangseinrichtungen) die Wiedereingliederung begünstigen sowie die Wahrscheinlichkeit 

eines Rückfalles senken können und somit einen nachhaltigen Opferschutz befördern. 

Haftvermeidende, bzw. vollzugsöffnende Strategien bedürfen neben der rechtlichen Grund-

lage und dem politischen Willen unbedingt auch einer Akzeptanz in der Gesellschaft. Die immer 

wieder aufkommenden Debatten um die Sanktionierungspraxis von Straftaten stehen dabei im 

Spannungsfeld von Empfehlungen der Fachöffentlichkeit, abgeleitet aus Forschung und Evaluation, 

Bestrebungen im Sinne eines humanistischen Menschenbildes und gleichzeitig dem Sicherheitsbe-

dürfnis einer Gesellschaft.

Prof. Dr. Joachim Häfele, seit 2015 Professor für Kriminologie und Kriminalsoziologie an der Poli-

zeiakademie Niedersachsen, verschaffte den Teilnehmenden des Fachtages einen Einblick in die For-

schungsergebnisse zur Kriminalitätsfurcht in urbanen Räumen. Grundsätzlich wurde aufgezeigt, dass 

die offizielle Kriminalstatistik und ein nachweisbar quantitativer Rückgang von verschiedenen Delikt-

gruppen und Straftatbeständen keinen Einfluss auf die wahrgenommene Kriminalitätsfurcht hat. 

Vielmehr gibt es eine Reihe von Faktoren, die eine Auswirkung auf das Unsicherheitsgefühl 

haben. Eine wichtige Bedeutung hat hierbei das Sozialkapital, wie etwa das Vertrauen, die gegen-

seitige Unterstützung und das Normenbewusstsein innerhalb einer Gesellschaft, bzw. bezogen auf 

urbane Räume, das Wohnviertel.

Daneben hat auch die Wahrnehmung eines Ortes am Tage, oder bei Dunkelheit und wahrnehm-

bare Zeichen für eine soziale Desorganisation (invicilities), beispielsweise Graffitis an Wänden, ver-

unreinigte Grünflächen, Vandalismus, oder die Wahrnehmung von Betrunkenen Einfluss auf das Un-

sicherheitsgefühl, ebenso wie eine mediale Berichterstattung zu entsprechenden Ereignissen, etwa 

Delikte gegen die körperliche Unversehrtheit. 

Im Rahmen seines Vortrages zeigte Prof. Dr. Häfele auf, dass sich die Effekte beziehungsweise 

Folgen der räumlichen Kriminalitätsfurcht in vielfältiger Weise zeigen. Neben der Forderung nach 

härteren Strafen, können Radikalisierungstendenzen und Einflüsse in das persönliche Wahlverhal-

ten festgestellt werden. Ebenso entwickeln sich Standortnachteile für bestimmte Stadtviertel, die 

wiederum eine soziale Benachteiligung fördern. Diese Segregationstendenzen bedürfen einer Re-

gulierung, da Toleranz aufgrund zunehmender Differenzierung immer wichtiger wird. Ein zentraler 

Baustein kann hierfür der Erhalt und Ausbau des vorhandenen lokalen Sozialkapitals sein.

Abschließend wagte Prof. Dr. Reinhold Popp, seit 2019 Leiter des „Institute for Futures Research in 

Human Sciences“ an der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien, einen Blick in die Zukunft und 

auf die Herausforderungen des Sozialstaates.

ZUKUNFT UND HERAUS-
FORDERUNGEN DES 
SOZIALSTAATS

UNSICHERHEIT
IM ÖFFENTLICHEN RAUM
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Aufgrund des zunehmenden Sparzwangs der öffentlichen Hand und der finanziellen Abhän-

gigkeit der Organisationen, die im sozialstaatlichen Bereich verschiedene Aufgaben erfüllen und 

entsprechende Dienstleistungen anbieten, sind durch eine unzureichende Finanzierung negative 

Auswirkungen absehbar, etwa im Bereich der Demokratiebildung und des sozialen Zusammenhaltes.

Prof. Popp ruft zu mehr Selbstbewusstsein der sozialen Branche auf. Die Begrifflichkeit des Non 

Profit Sektors sollte hier vom Terminus des Social Profit Sektors abgelöst werden, DENN: es wird ein 

wesentlicher Beitrag geleistet, um die Lebensqualität benachteiligter Gruppen zu erhöhen und die 

wirtschaftsfördernde Kaufkraft auszubauen.

Neben der benannten finanziellen Abhängigkeit sind zukünftig weitere Entwicklungen in der Ausge-

staltung des Sozialstaates zu beachten. So können Forderungen nach einem bedingungslosen Grundein-

kommen, der Fortschritt im Bereich der künstlichen Intelligenz und die rasante Entwicklung im Bereich 

der Digitalisierung mit Einschnitten in den Angeboten sozialer Einrichtungen verbunden sein.

Wünschenswert und notwendig für den Erhalt eines Angebots- und Unterstützungssystems, 

das auf professioneller Beziehungsarbeit fußt, ist somit eine künftig gelingende Integration neuer 

Technologien und finanzieller Versorgungsstrategien in den Social Profit Sektor.

Im abschließenden Plenumsgespräch mit den Referenten und Frau Isabel Dzierson, Kuratorin der 

Ausstellung „Im Gefängnis“ des Deutschen Hygienemuseums und moderiert von Frau Maria Matt-

hes, konnten die Teilnehmenden abschließende Fragen stellen und mit den Expert_innen ins Ge-

spräch kommen.

Der kurze Einblick in die inhaltliche Ausgestaltung des Fachtages zum 30jährigen Bestehen des Vereins 

für soziale Rechtspflege Dresden e.V. verdeutlicht die Fülle an Informationen und den Wissenszuwachs, den die 

Referenten in anschaulicher Weise und angenehmer Atmosphäre vermitteln konnten.  

Der Beirat, Vorstand und die Mitarbeitenden des VSR Dresden e.V. blicken sehr gerne auf diesen 

gelungenen Fachtag zurück.

Neben den Referenten, der Moderatorin und allen weiteren Beteiligten, gilt ein besonderer 

Dank der Sächsischen Staatsministerin der Justiz und für Europa, Demokratie und Gleichstellung, 

Frau Katja Meier, die in einem Grußwort die Arbeit des Vereins und seine Kreativität Dinge neu zu 

denken gewürdigt hat.

Die Präsentationen und deren Ergebnisse verdeutlichen die Bedeutung der Angebote der freien 

Straffälligenhilfe und bestärken im Sinne des Klientels und zugunsten der bestmöglichen Integration 

bestehende Projekte zu überprüfen und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln sowie neue Formate der 

Beratung und Begleitung zu initiieren. Der Weg des VSR Dresden e. V., mit Transparenz und tragfähigen 

Kooperationen, Beharrlichkeit und einem langen Atem die bestmögliche Unterstützung anzubieten, 

zahlt sich aus und darf künftig mit noch mehr Selbstbewusstsein umgesetzt werden. 

FAZIT UND  
DANKSAGUNG

DISKUSSION UND  
AUSTELLUNG
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AMBULANTE STRAFFÄLLIGENHILFE (ASH)
Die Ambulante Straffälligenhilfe des VSR Dresden e. V. setzt sich aus sechs verschiedenen Angeboten zu-

sammen und richtet sich an straffällig gewordene, volljährige Personen, die in Dresden wohnen oder 

dahin entlassen werden. Die Unterstützung kann von den Nachfragenden kostenfrei und auf freiwil-

liger Basis in Anspruch genommen werden.    

Die Ambulante Straffälligenhilfe des VSR Dresden e. V. umfasst folgende Projekte:

• FAHRPLAN (FP) zur Vermeidung von Ersatzfreiheitsstrafen  

Finanzierung: Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

• Übergangsmanagement (ÜM) – Vorbereitung der Wiedereingliederung straffällig gewordener  

Menschen im Strafvollzug 

Finanzierung: Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

• Die Anlauf- und Beratungsstelle (ABS) für straffällig gewordene, wohnungslose und von Wohnungslosig-

keit bedrohte Menschen und ihre Angehörigen 

Finanzierung: Landeshauptstadt Dresden, vertreten durch das Sozialamt Dresden

• Die WENDESCHLEIFE (WS) – Kurzzeitwohnen für haftentlassene Menschen 

Finanzierung: Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstel-

lung; Sachspenden

• Das Ambulant Betreute Wohnen (ABW) zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach  

§§ 67 ff. SGB XII   

Finanzierung: Landeshauptstadt Dresden, vertreten durch das Sozialamt Dresden

• Sozialpädagogische Intervention (SPI) zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten  

bei Wohnungslosigkeit   

Finanzierung: Landeshauptstadt Dresden, vertreten durch das Sozialamt Dresden 

Im Jahr 2022 nutzten insgesamt 475 Klient_innen eines, oder mehrere der oben gelisteten Angebote. 

Damit konnten erneut mehr Menschen erreicht werden als in den Jahren zuvor (2021: 440; 2020: 419; 

2019: 316; 2018: 295). Seit 2015 stieg die Anzahl der Klient_innen beständig an und hat sich seither 

mehr als verdoppelt.

PROJEKTÜBERSICHT 

INANSPRUCHNAHME  
DER ANGEBOTE 
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KONTAKTAUFNAHME 
KLIENTEN

Bei Kontaktaufnahme mit den Mitarbeitenden der Ambulanten Straffälligenhilfe befanden sich im 

Berichtsjahr 104 Menschen in Haft (2021:131) und 371 in Freiheit (2021: 309). Die Steigerung der 

Klient_innenzahlen ist demnach auf Kontakte außerhalb der JVAen zurückzuführen. Die Lebens-

lagen von Hilfesuchenden, die zum Zeitpunkt der Kontaktaufnahme bereits entlassen waren, vor 

einer Inhaftierung standen sowie aufgrund von Straffälligkeit oder der Situation von Angehörigen 

anderweitig Unterstützung benötigten, stellten damit den Schwerpunkt der Beratungsarbeit inner-

halb der Ambulanten Straffälligenhilfe dar.  

Dagegen gab es mit 104 Klient_innen (2021: 131) weniger Anfragen von Menschen, die zum 

Zeitpunkt der Kontaktaufnahme eine Haftstrafe verbüßten als noch im Vorjahr. Auch wenn der 

Fokus der Arbeit der freien Straffälligenhilfe auf Haftvermeidung und Nachbetreuung liegt, sollen 

zukünftig wieder mehr Menschen über regelmäßige Besuche und Angebote bereits in den JVAen 

erreicht werden, um Übergänge in Freiheit bestmöglich vorzubereiten sowie eine nahtlose und 

längerfristige Betreuung über die Haftentlassung hinaus sicher zu stellen.

Menschen, die einhergehend mit Straffälligkeit einer Unterstützung bedürfen und diese trotz be-

stehender Hemmnisse anfragen, finden im VSR Dresden e.V. eine Vielfalt spezialisierter Angebote, die 

entsprechend des individuellen Bedarfs und unter Berücksichtigung gesetzlicher Anspruchsvoraus-

setzungen verschiedenste Lebenslagen in den Blick nehmen, um eine langfristige Verbesserung zu 

ermöglichen. Wechsel zwischen den Projekten können häufig fließend nach dem Prinzip Hilfen aus 

einer Hand ohne Änderung der vertrauten Bezugsberater_innen erfolgen, um weitere institutionelle 

(Ab)brüche zu vermeiden. Die Arbeitsinhalte und Ergebnisse des Berichtsjahres 2022 zu den einzel-

nen Projekten der Ambulanten Straffälligenhilfe des VSR Dresden e. V., die solch eine Brückenfunktion 

übernehmen, werden auf den folgenden Seiten statistisch ausgewertet.     

316

2019 2020 2021 2022

Gesamtzahl Klient_innen Inhaftierte Klient_innen Nichtinhaftierte Klient_innen

419 440
475

309
371

131
104

134123

193

285
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DAS PROJEKT FAHRPLAN: UNTERSTÜTZUNG UND BERA-
TUNG ZU GELDSTRAFEN UND ERSATZFREIHEITSSTRAFEN

Das Projekt FAHRPLAN des VSR Dresden e. V. bietet Beratung für Menschen, die in Dresden leben und 

aufgrund einer Geldstrafe oder bereits drohender Ersatzfreiheitsstrafe Unterstützung suchen. Mit 

den Betroffene werden Möglichkeiten zur Tilgung der Geldstrafe erarbeitet und auf Wunsch auch 

langfristig der Tilgungsprozess begleitet. Darüber hinaus wird Hilfe bei Anliegen und Schwierigkei-

ten wie die Klärung der Einkommenssituation, Umgang mit Schulden, Wohnungssuche und Gesund-

heitsthemen etc. angeboten. Sollte es bereits zur Inhaftierung aufgrund einer Ersatzfreiheitsstrafe 

gekommen sein, so kann das Projekt auch während oder nach der Haft den Betroffenen zur Seite 

stehen. Ziel ist neben der Bearbeitung der Geldstrafen, eine Stabilisierung der allgemeinen Lebens-

situation und die Unterstützung bei der Legalbewährung. 

Im Jahr 2022 nahmen insgesamt 205 Personen Kontakt zum Projekt FAHRPLAN auf, voraus sich 161 

Beratungsanfragen ergaben, auf die sich die folgenden statistischen Erhebungen beziehen. 

Der überwiegende Teil von 134 Klient_innen (83 %) ließ sich zu offenen Geldstrafen und somit 

zur Vermeidung von Ersatzfreiheitsstrafen beraten. Hinzu kamen 17 Betroffene (11 %), die sich nach 

Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe, und zwei Inhaftierte (1 %), die sich während einer Ersatzfrei-

heitsstrafe an das Projekt wandten. Schließlich ließen sich auch fünf Angehörige/Multiplikatoren 

und drei anonyme Personen beraten. Damit setzt sich der Trend aus Vorjahren fort und der Schwer-

punkt des Projektes liegt weiterhin auf der Haftvermeidung. Zudem blieb die Klient_innenzahl iden-

tisch zum Vorjahr (2022 und 2021: 161 Klient_innen). 

Unter den Betroffenen, die selbst von offenen Geldstrafen oder Ersatzfreiheitsstrafen betroffen wa-

ren (n=156), zeigt sich wie auch in den Vorjahren eine große soziodemographische Vielfalt. Klient_in-

nen mit 22 unterschiedlichen Staatsbürgerschaften erhielten Unterstützung. Gut die Hälfte (54 %) 

waren deutsche Staatsangehörige, weiter 12 % Angehörige aus anderen europäischen Ländern und 

28 % besaßen Staatsangehörigkeiten außerhalb Europas. Bei 6 % blieb die Staatsangehörigkeit un-

bekannt. Die Alterspanne reicht von 20 bis 64 Jahren (2021: 18 – 63 Jahre) und der überwiegende Teil 

(75 %) der Ratsuchenden waren Männer– eine bekannte Verteilung aus dem Vorjahr (72 %) und den 

übrigen Projekten der Ambulanten Straffälligenhilfe. 

Der Anteil an Empfänger_innen von Sozialleistungen stieg auf 69 % (2021: 52 %) und Schulden 

lagen bei 79 % (2021: 75 %) der Klient_innen vor – 22 % wiesen sogar mehr als 10.000 1 Schulden 

auf. Über ein Erwerbseinkommen oder Renten verfügten lediglich 17 %, wobei die Einkommenshöhe 

nicht erfasst wurde. Auffallend ist somit der hohe Anteil an Betroffenen mit geringen Einkommen 

und fehlendem Vermögen, die Unterstützung zu Geldstrafen suchen. Für sie stellen Geldstrafen eine 

zusätzliche finanzielle Belastung dar, die mit geringen finanziellen Ressourcen bewältigt werden muss.

Hinzukommt, dass ein Drittel der Klient_innen über keinen eigenen Wohnraum verfügte, son-

PROJEKTÜBERSICHT 

STATISTIK



AMBULANTE STRAFFÄLLIGENHILFE

13

dern ohne festen Wohnsitz, in Wohnheimen für Wohnungslose oder Asylbewerber, in JVAen oder 

anderweitig untergebracht waren. Eine eigene Wohnung besaßen ähnlich wie im Vorjahr hingegen 

59 % (2021: 56 %). Einige Betroffene machten keine Angaben zu ihren genauen Lebensumständen, 

daher ist z.B. bei 8 % die Wohnsituation nicht bekannt.

Wie bereits oben benannt wandt sich der überwiegende Teil der Klient_innen (134) mit offenen Geld-

strafen an das Projekt. Da bei einigen Betroffenen auch zwei bis fünf Geldstrafen gleichzeitig vorla-

gen, berieten Mitarbeitende des Projektes zu insgesamt 197 Geldstrafen. Diese umfassten insgesamt 

9.628 Tagessätze und eine Summe von 148.810 1. Der Umfang der behandelten Geldstrafen hat sich 

sowohl hinsichtlich Tagessätzen als auch der Summe der Geldbeträge um rund 30 % im Vergleich zu 

2021 gesteigert (2021: 7.487 Tagessätze; 116.751 1).

Auch im Jahr 2022 lag der Schwerpunkt der Bearbeitung von Geldstrafen auf dem Instrument 

der Ratenzahlung. Diese Möglichkeit der Tilgung in monatlichen, dem jeweiligen Einkommen ange-

passten Teilzahlungen wurde bei 43 % der Geldstrafen genutzt (84). Eine Umwandlung der Geldstra-

fe in gemeinnützige Arbeit erfolgte bei 22 % der bearbeiteten Geldstrafen (44) und eine Kombina-

tion aus beiden Instrumenten wurde bei acht Strafen in Anspruch genommen (4 %). Die komplette 

(Rest-)Strafe konnte in sieben Verfahren mit einer Zahlung getilgt werden (4 %), während bei 2 % 

der bearbeiteten Geldstrafen trotz der Unterstützung des Projektes FAHRPLAN eine Inhaftierung nicht 

abgewendet werden konnte. Für die Projektmitarbeiter_innen blieb die Bearbeitung der Geldstrafe 

in 35 Fällen (18 %) unbekannt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn Betroffene sich frühzeitig 

und noch vor Erhalt einer Zahlungsaufforderung für die Geldstrafe zu möglichen Tilgungsoptionen 

beraten lassen und erst später eine Entscheidung hinsichtlich der Tilgungsvariante treffen, ohne 

dazu erneut Beratung in Anspruch zu nehmen.

Zum Ende des Jahres waren im Projekt FAHRPLAN die vollständige Tilgung von 12 % der bearbei-

teten Geldstrafen ohne Ersatzfreiheitsstrafe bekannt (24), während bei 63 Geldstrafen (32 %) die 

Tilgung zu diesem Zeitpunkt noch lief – insbesondere bei langen Laufzeiten der Ratenzahlungsver-

einbarungen. In 19 Fällen wurde noch gemeinsam an der Vorbereitung/Beantragung einer Tilgung 
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gearbeitet (10 %). Dies betrifft etwa die Bera-

tung noch vor Rechtskraft der Geldstrafe oder 

die eventuell nötige Phase der Stabilisierungen 

des Einkommens vor einer Ratenvereinbarung. 

Bei fünf Geldstrafen erfolgte hingegen eine 

Inhaftierung. In insgesamt 41 % der Fälle (81) 

hat das Projekt FAHRPLAN zum Ende des Jahres 

2022 keine Kenntnis zum Stand der Tilgung der Geldstrafen. Da es für die Klient_innen des Projektes 

FAHRPLAN keine Verpflichtung zur Fortführung der Beratung gibt, sondern vielmehr Freiwilligkeit und 

Bedarfsorientierung die Beratungsverläufe bestimmen, erfahren die Projektmitarbeiter_innen dem-

zufolge nicht, wie die Tilgung der Geldstrafen langfristig verlaufen ist. Erfahrungsgemäß suchen 

viele Klient_innen (die mit oder ohne Absprache den Beratungsprozess beendet haben) den Kontakt 

zum Projekt erst wieder bei auftretenden Schwierigkeiten (z.B. Ausfall einer Ratenzahlung). Eher 

selten gibt es Rückmeldungen zum erfolgten Abschluss der Tilgung oder Kontaktaufnahmen aus 

einer Justizvollzugsanstalt, weil eine Tilgung nicht erfolgreich verlaufen ist.

In 27 Fällen wurden im Rahmen der Beratungsverläufe Menschen unterstützt, die sich nicht 

akut mit einer offenen Geldstrafe konfrontiert sahen. Diese Personengruppe beinhaltet Menschen, 

die auch nach erfolgreicher Tilgung ihrer Geldstrafen die Unterstützung des Projektes FAHRPLAN in 

Anspruch nehmen, um beispielsweise dauerhaft an einer Sicherung ihrer Einkommens- oder Wohn-

situation zu arbeiten und damit auch Vorsorge zu treffen, zukünftig ein straffreies Leben führen zu 

können. Außerdem gehören dazu Angehörige Betroffener und andere Multiplikatoren, die sich an 

das Projekt FAHRPLAN wenden. Im Jahr 2022 meldeten sich zudem zwei Personen aus einer Justizvoll-

zugsanstalt mit der Bitte um Unterstützung hinsichtlich einer möglichen Verkürzung ihrer aktuellen 

Ersatzfreiheitsstrafe an das Projekt FAHRPLAN.

In den Beratungskontakten, die 45 % des gesamten Projektumfangs umfassten, nahm die Aus-
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einandersetzung mit der Straftat und deren Folgen mit 35 % den größten Raum ein. Die Themen 

Finanzielle Sicherung (16 %) und Wohnen (13 %) nahmen ähnliche Anteile der Beratungszeit in An-

spruch wie im Jahr 2021. Etwas gestiegen ist der Anteil der Thematik Schulden (11 % gegenüber 8 % 

im Jahr 2021). Hieran wird deutlich, dass in vielen Fällen ungesicherte Einkommens- und Wohnver-

hältnisse sowie Ver- und Überschuldung prägend für die Lebensverhältnisse der Klient_innen sind

Außerhalb der direkten Beratungszeiten nahmen Fallabsprachen und –dokumentationen (19 %) 

sowie Kontakte zu Kooperationspartnern wie Staatsanwaltschaft, Gericht, Jobcenter, Sozialamt, 

Vermieter oder andere Beratungsstellen (16 %) größere Anteile im Projektumfang ein.

Die Kontaktaufnahme zum Projekt FAHRPLAN erfolgte im Jahr 2022 in 44 % der Fälle auf Eigen-

initiative der Betroffenen (2021: 28 %). 21 % der Menschen nahmen auf Vermittlung anderer Be-

ratungsstellen Kontakt zum Projekt und 13 % wurden innerhalb des Vereins für Soziale Rechtspflege Dresden 

e.V. an FAHRPLAN vermittelt. In 7 % der Fälle erfolgte der Zugang über Behörden, die einen Kontakt 

zum Projekt herstellten (wie Jobcenter oder Sozialamt), und 8 % nutzten andere Zugangswege (z.B. 

Empfehlung von Bekannten). Die direkte Vermittlung über Staatsanwaltschaft oder Gerichtshilfe an 

das Projekt FAHRPLAN nahm auch in 2022 leider nur einen sehr geringen Anteil ein (3 %).

Bei laufenden Beratungskontakten erfolgte eine gewohnt konstruktive Zusammenarbeit mit der 

Staatsanwaltschaft Dresden (und anderen Staatsanwaltschaften). Dieser Kontakt ist von zentraler 

Bedeutung, da er die Erarbeitung individuell angepasster und somit erfolgreicher Tilgungsvarianten 

ermöglicht. Insbesondere bei der Vermittlung gemeinnütziger Arbeit erfolgte zudem eine kontinu-

ierliche und äußerst hilfreiche Zusammenarbeit mit der Gerichtshilfe Dresden. 

Allerdings bleibt festzuhalten, dass nach wie vor nur selten Rückmeldungen seitens der Staats-

anwaltschaft erfolgen, wenn beispielsweise Ratenzahlungsvereinbarungen nicht eingehalten wur-

den. Wenn in solchen Fällen die Betroffenen nicht von selbst erneut Kontakt mit dem Projekt FAHR-

PLAN aufnehmen, ist eine rechtzeitige Intervention schwierig. Positiv bleibt festzuhalten, dass diese 

Art von Rückmeldungen seitens der Gerichtshilfe (z.B. bei Unterbrechung/Abbruch der gemeinnüt-

zigen Arbeit) inzwischen häufiger erfolgt. 

Ebenso zeigen sich erfreulich stabile Kontakte innerhalb der Hilfelandschaft in Dresden. So 
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finden regelmäßige Vermittlungen zwischen dem Projekt FAHRPLAN und Schulden-, Sucht-, Migrati-

ons- oder Sozialberatungsstellen statt.

Seit dem Start des Projektes FAHRPLAN beschäftigt die Projektmitarbeiter_innen die Frage, wie mög-

lichst viele Menschen mit Unterstützungsbedarf hinsichtlich der Regulierung einer Geldstrafe durch 

das Projekt erreicht werden können, welche Zugangswege dazu geeignet sowie vorhanden sind und 

wo ggf. neue Möglichkeiten der Kontaktaufnahme erschlossen werden können. So ist es nach wie 

vor ein erklärtes Projektziel, dass es eine kontinuierliche Vermittlung von Menschen mit Schwie-

rigkeiten bei der Regulierung ihrer Geldstrafe durch die Staatsanwaltschaft Dresden an das Pro-

jekt FAHRPLAN gibt. Insbesondere datenschutzrechtliche Hürden standen der Erreichung dieses Ziels 

bisher im Weg. Umso erfreulicher ist es aus Sicht des Projektes FAHRPLAN, dass es inzwischen auf 

Bundesebene eine Gesetzesinitiative gibt, die eine verlässliche rechtliche Grundlage für die Daten-

weitergabe durch die Staatsanwaltschaften an freie Träger der Straffälligenhilfe schaffen soll, um 

die Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen im größtmöglichen Umfang zu vermeiden. Von einer 

konstruktiven Umsetzung dieser Pläne erwartet das Projekt FAHRPLAN zukünftig in deutlich größe-

rem Umfang die Vermittlung von Betroffenen durch die Staatsanwaltschaft an das Hilfeangebot. 

Ebenso werden die aktuelle Diskussion um geplante Änderungen bei der Umrechnung von Tagessät-

zen in Ersatzfreiheitsstrafen (ein Vorschlag regt beispielsweise an, zukünftig aus zwei Tagessätzen 

bei Vollstreckung nur einen Tag Ersatzfreiheitsstrafe zu berechnen) sowie die Überlegungen auf 

Bundesebene, den Straftatbestand aus § 265a StGB (Erschleichen von Leistungen) rechtlich anders 

zu bewerten (z.B. als Ordnungswidrigkeit) vom Projekt FAHRPLAN mit großem Interesse verfolgt. Es 

ist davon auszugehen, dass Veränderungen in diesem Bereich Auswirkungen auf die Arbeit des Pro-

jektes FAHRPLAN haben werden.

Mit Blick auf den Projektteil Haftverkürzung, der wie oben erwähnt bisher nur in sehr geringem 

Umfang umgesetzt werden kann, erhofft sich das Projekt FAHRPLAN im Jahr 2023 die Realisierung 

einer wöchentlichen Sprechzeit (inkl. Nutzung Büro und Technik) in der Justizvollzugsanstalt Dres-

den. Die gemeinsame Planung mit der JVA Dresden haben sich dahingehend Ende 2022 konkretisiert. 

Dies wäre ein großer Schritt, um deutlich mehr Menschen mit Unterstützungsbedarf im Sinne des 

Projektes zu erreichen und die Anzahl der wegen ausgebliebenen Zahlungen vollstreckten Hafttage 

zu reduzieren.

Darüber hinaus sollen im Jahr 2023 auch andere Möglichkeiten erneut aktiviert werden, um Men-

schen mit Unterstützungsbedarf in Kontakt mit dem Projekt FAHRPLAN zu bringen (Öffentlichkeitsarbeit, 

Kontakte, Multiplikator_innen/Beratungsstellen, Postkartenaktion). Im Zuge dessen ist mit dem Sächsi-

schen Staatsministerium für Justiz, Demokratie, Europa und Gleichstellung für August 2023 ein Presse-

gespräch in den Räumlichkeiten des Vereins für Soziale Rechtspflege Dresden e. V. geplant, bei dem über aktuelle 

Entwicklungen und Ergebnisse des Projektes FAHRPLAN berichtet werden soll.

AUSBLICK



AMBULANTE STRAFFÄLLIGENHILFE

17

ÜBERGANGSMANAGEMENT (ÜM) – VORBEREITUNG DER 
WIEDEREINGLIEDERUNG STRAFFÄLLIG GEWORDENER 
MENSCHEN IM STRAFVOLLZUG

Das Übergangsmanagement umfasst die Beratungsarbeit durch den VSR Dresden e. V. als externen An-

bieter im Vollzug und erfüllt eine Brückenfunktion zwischen Entlassungsvorbereitung durch die JVA 

und der Wiedereingliederung nach dem Haftaufenthalt. Es bereitet unter anderem den Zugang zu 

lokalen externen Hilfesystemen vor, welche während der Inhaftierung nur schwer zugänglich sind 

und versucht das fehlende Vertrauen in Unterstützungsangebote abzubauen. 

Im Projekt gilt ebenfalls das Prinzip der Freiwilligkeit, d.h. die Initiative bzw. der Auftrag kommt 

von den Inhaftierten aus eigenem Interesse. Anschließend finden Besuche in den Anstalten statt 

oder das Gespräch wird mittels eines Ausganges in das Vereinsgebäude umgesetzt.

Wie bereits im Vorjahr nahmen 131 Klient_innen Kontakt aus einer Haftanstalt auf. Trotz der unver-

änderten Gesamtzahl verhält sich im Jahr 2022 die Verteilung der Neukontakte anders. Demnach 

hielten 56 Ratsuchende den Kontakt aus dem Vorjahr (2021: 29), neue Anfragen erhielt das Projekt 

75 (2021: 102). 

Wie aus den Vorjahren gewohnt erreichten die 

meisten Neuanfragen den Verein aus der Justizvollzugs-

anstalt Dresden (2022: 26). Dem folgten die Kontakt-

aufnahmen aus der Jugendstrafanstalt Regis-Breitingen 

(2022: 11), die Justizvollzugsanstalten Bautzen (2022: 

10) sowie Zeithain (2022: 9). Ebenfalls gab es Kontak-

te aus den Haftanstalten Chemnitz (2022: 6), Görlitz 

(2022: 3), Waldheim (2022: 3) und aus dem gesamten 

Bundesgebiet außerhalb Sachsens (2022: 7). 

Die Häufigkeit und Regelmäßigkeit der Beratungen im Rahmen des Projektes Übergangsmanage-

ment richten sich nach der Anzahl aktuell vorliegenden Anfragen. Nach den Einschränkungen auf-

grund des Coronavirus konnten die Kontakte, Besuche und Ausführungen im Verlauf des Jahres zu-

nehmend in gewohnter Weise durchgeführt werden. So fanden im Berichtsjahr 2022 die Beratungen 

in den Haftanstalten Dresden und Bautzen in regelmäßigen Abständen statt. In der JVA Bautzen 

konnte das Model der monatlichen Sprechstunde erfolgreich weitergeführt bzw. wiederaufgenom-

men und somit Folgekontakte bei Bedarf ermöglicht werden. Dies wurde ebenfalls in der JVA Zeit-

hain quartalsweise realisiert.  

Die JSA Regis-Breitingen konnte die meisten persönlichen Erstkontakte mittels einer Ausfüh-
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rung in den VSR Dresden e.V. umsetzen. Ist eine Beratung vor Ort nicht möglich gewesen, erfolgten die 

Beratungen telefonisch. 

An der Verteilung der Beratungsthemen können Rückschlüsse gezogen werden, was inhaftierte Men-

schen am meisten beschäftigt und worin ein Unterstützungsbedarf entsteht. Im Jahr 2022 verschärfte 

sich die Situation auf dem Wohnungsmarkt weiter. Aufgrund der Inhaftierung, Abhängigkeit von Trans-

ferleistungen sowie ggf. Verschuldungen wissen die Betroffenen um die erschwerte Ausgangslage. 

Von Interesse waren Gespräche sowie Hilfestellungen bezüglich der 

• Vorgehensweise bei der Wohnungssuche 

• Aufklärung über Zugangswege

• Zusammenstellen von Unterlagen 

• Abbau von Hürden, beispielsweise Tilgung von Altmietschulden 

• Informationen zu Übergangsmöglichkeiten

• Kontakte zu Vermietern und Vermittlungsstellen

und umfassten im Berichtsjahr 18% der gesamten Beratungstätigkeit (2020: 14%, 2021: 12%). Wei-

tere Bestandteile der Entlassungsvorbereitung sind Gespräche zu suchtspezifischen Inhalten (9%) 

sowie der finanziellen Absicherung nach der Haftzeit (8%). 

Den größten Teil der Beratungen nahmen Straftatbezogene Themen ein (30%). Dies begründet sich 

durch das gezielte Erfragen der Mitarbeiter_innen des VSR Dresden e.V., da dies für die verantwortungs-

bewusste Belegung des Kurzzeitwohnens WENDESCHLEIFE sowie die anschließende Betreuung eine 

wichtige Rolle spielt. Aber auch die Aufarbeitung während und nach der Haft wird besprochen, 

ebenso wie die aus der Straftat resultierenden Konsequenzen, die sich mitunter auf die Perspektive 

auswirkt, die nach der Entlassung ausgebaut werden will.

Für das Jahr 2023 gibt es unterschiedliche Vorhaben, das Angebot des Übergangsmanagements aus-

zubauen, mit dem Ziel mehr Inhaftierte in den Haftanstalten Sachsen zu erreichen, die nicht im 

Einzelkontakt mit dem VSR Dresden e.V. stehen. 
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Zum einen sollen regelmäßige Gruppenangebote zu den Themen „Wohnen“ sowie „finanzielle Siche-

rung“ in verschiedenen sächsischen Haftanstalten stattfinden. Diese Gruppenangebote sind bereits 

seit vielen Jahren Teil des Unterstützungsangebotes, sind jedoch in den letzten Jahren hinsichtlich 

der Pandemie eingeschränkt bis gar nicht durchführbar gewesen. Zum anderen ist die Gewähr-

leistung einer wöchentlichen Sprechzeit in der JVA Dresden geplant. Dafür soll dem VSR Dresden e.V. 

zukünftig ein Büro innerhalb der Haftanstalt zur Verfügung stehen. 

DIE ANLAUF- UND BERATUNGSSTELLE (ABS)

Ein bevorstehender Haftaufenthalt oder nahende Haftentlassung sind mit einigen Herausforderungen 

verbunden. In vielen Fällen fehlen den Klient_innen ausreichende Kenntnisse über die zu erledigen-

den Aufgaben (z.B. Melde- und Behördenangelegenheiten) oder auch die Zugänge zum Hilfenetzwerk  

(z. B. zu Schuldnerberatungsstellen). Um dem entgegenzuwirken, offeriert der VSR Dresden e. V. gezielt  

ein Angebot zur Entlastung sowie Orientierung bzgl. der Wege nach Entlassung oder der Vor-

bereitung einer Inhaftierung. Die Anlauf- und Beratungsstelle bietet straffällig gewordenen und 

wohnungslosen bzw. von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen außerhalb des Vollzuges niedrig-

schwellige und vielschichtige Unterstützung. Ebenfalls gilt dies für straffällig gewordene Klient_in-

nen ohne Aufenthalt in einer Justizvollzugsanstalt, Angehörige sowie helfende Dritte. 

Im Jahr 2022 nahmen 266 Menschen dieses Angebot in Anspruch (2021: 283). Dabei handelt es 

sich um 124 neue Kontakte. Bei 142 Ratsuchenden waren es Kontakte, die bereits vorher bestanden, 

aber weiterhin Unterstützung gewünscht wurde.

Wie auch den direkt Betroffenen, dient der VSR Dresden e. V. den Angehörigen als Anlaufstelle. So nah-

men 41 (2021: 43) Angehörige von straffällig gewordenen Menschen Kontakt zur Beratungsstelle 

auf, um durch Fachkräfte unterstützt zu werden. Die Verteilung zwischen weiblichen (2022: 27) und 

männlichen angehörigen Ratsuchenden (2022: 12) lag ähnlich der Vorjahre. Zum größeren Teil han-

delte es sich um weibliche Angehörige, beispielsweise Mütter und Partnerinnen. Ebenfalls erhielten 

zwei Familien Unterstützung im Rahmen der ABS. 

Zur adäquaten Vertretung der Zielgruppe und Sensibilisierung hinsichtlich ihrer Bedarfe fanden 

im Berichtsjahr 22 Multiplikator_innenberatungen statt. Helfende Dritte, deren Expertise meist in 

SENSIBILISIERUNG UND 
BEFÄHIGUNG DRITTER

PROJEKTBESCHREIBUNG



AMBULANTE STRAFFÄLLIGENHILFE

20

ihrem eigenen Tätigkeitsbereich liegt, fehlen Informationen über die Rahmenbedingungen, Möglich-

keiten oder Abläufe, die in Zusammenhang mit der Thematik der Straffälligkeit oder den Haftauf-

enthalten stehen. So arbeiteten die Mitarbeitenden des VSR Dresden e. V. im Berichtsjahr beispielsweise 

mit Multiplikator_innen aus der Migrationsberatung, Schwangeren-Konfliktberatung, Schuldnerbe-

ratung oder Kirchgemeinden sowie dem Straßenzeitungsverkauf zusammen. 

Mit einem Anteil von 28% der gesamten Beratungszeit nahmen die Anliegen hinsichtlich der finan-

ziellen Absicherung den größten Raum ein. Hauptsächlich beinhalteten die Beratungen Themen 

rund um die Antragstellung von Transferleistungen, die Erfüllung der Mitwirkungspflichten sowie 

Inanspruchnahme anderer Angebote, beispielsweise zum Dresden-Pass. Der nächste umfangreiche 

Beratungsschwerpunkt 2022 lag auf der Klärung aller Angelegenheiten zum Wohnen, darunter 

Schritte und Wege bis zur Anmietung von Wohnraum sowie dessen Erhalt. Damit verhalten sich 

die Beratungsinhalte ähnlich der der Vorjahre. Im Vergleich zu anderen Unterstützungsangeboten 

der Ambulanten Straffälligenhilfe, beispielsweise dem Übergangsmanagement, spielte die Thematik 

in Bezug auf die Straftat eine nachrangige Rolle, da es im Rahmen der Anlauf- und Beratungsstelle 

um die sozialpädagogische Begleitung beim Aufbau einer zukünftigen Lebensperspektive geht und 

ehemalige Straftatgegenstände anlassbezogen später thematisiert werden.  

Der VSR Dresden e. V. initiierte weiterhin das Netzwerk „Straffälligenhilfe“, an dem verschiedene Träger 

und Institutionen teilnehmen, die Berührungspunkte mit der Zielgruppe sowie den damit in Verbin-

dung stehenden Problemlagen haben. Im Jahr 2022 beschäftigten sich die Teilnehmenden zum Beispiel 

mit der Verbesserung der Entlassungssituation durch konkrete Angebote der Arbeitsagentur oder er-

hielten einen aktuellen Überblick über Angebote für psychisch- oder suchterkrankte Menschen. 

Darüber hinaus beteiligten sich die Mitarbeiter_innen wie gewohnt an weiteren Arbeitsgemein-

schaften oder Netzwerktreffen zu Wohnungslosigkeit und Existenzsicherung. 

Durch die regelmäßige Teilnahme und das Engagement im Bereich der Netzwerkarbeit bestand 

auch 2022 ein Austausch mit anderen Unterstützungsangeboten und Kooperationspartnern, der 

wiederum zum rechtzeitigen Erkennen neuer Bedarfe der Zielgruppe sowie zur inhaltlichen Weiter-

entwicklung der ABS beiträgt und das Angebot in der Hilfelandschaft Dresdens präsent hält. 

BERATUNGSINHALTE

NETZWERKARBEIT
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DIE WENDESCHLEIFE– KURZZEITWOHNEN  
IM VSR DRESDEN E. V.
Mit dem Projekt WENDESCHLEIFE bietet der VSR Dresden e. V. straffällig gewordenen Menschen, denen 

nach der Entlassung aus einer stationären Unterbringung (i. d. R. JVA) keine eigene Wohnung bzw. 

andere Möglichkeit der Unterkunft zur Verfügung steht, vorübergehenden Wohnraum an. Hierfür 

werden sieben Einzelzimmer zur dreimonatigen Nutzung vorgehalten, welche auf Grundlage einer 

Warteliste und eines erforderlichen Kennen- bzw. Auswahlgespräches vermittelt werden. 

Die Bewohner_innen erhalten die Möglichkeit zur sozialpädagogischen Beratung und Begleitung 

durch das Fachteam der Ambulanten Straffälligenhilfe. Daneben stehen während der Abende und 

Nächte Mitarbeitende des Nachtdienstes als Ansprechpartner zur Verfügung.

Das Kurzzeitwohnen nutzten im Berichtsjahr 24 Personen, davon 23 Männer und eine Frau, mit 

einem Altersdurchschnitt von 34 Jahren (2021: 35 Jahre). 

Nach einem signifikanten Rückgang von Einzügen Haftentlassener aus der JVA Dresden im Jahr 2021, 

stellte diese Personengruppe in 2022 wieder den überwiegenden Anteil der Nutzer_innen des Kurz-

zeitwohnens dar. Dementgegen bezog lediglich eine entlassene Person der JVA Bautzen ein Zimmer 

der WENDESCHLEIFE. Den Vorjahren folgend fanden ebenso Einzüge nach Inhaftierungen in den Justiz-

vollzugsanstalten Waldheim, Zeithain, Görlitz und der Jugendstrafanstalt Regis Breitingen statt. 

Eine Aufnahme in das Kurzzeitwohnen nach Haftaufenthalten in anderen Bundesländern, bzw. aus 

anderen stationären Einrichtungen wurde im aktuellen Berichtsjahr nicht realisiert.  

Die Verweildauer im Kurzzeitwohnen betrug in 2022 etwa 71 Tage (2021:86 Tage; 2020: 77 Tage; 

2019: 86 Tage; 2018: 69 Tage). 

Im Ergebnis wies die WENDESCHLEIFE eine Auslastung von nahezu 50% aus. Dies kann einerseits mit 

der kürzen Wohnzeit von Nutzer_innen begründet werden. Die Hälfte der Bewohner_innen zogen aus 

dem zur Verfügung gestellten Zimmer bereits vor Ablauf der gewährten drei Monate aus.

Anderseits wurden vermehrt Einzüge nicht realisiert. Insbesondere die Versagung von vorzei-

tigen Entlassungen zur 2/3Terminen, oder Reststrafen wurde seitens der Mitarbeitenden des Fach-

teams Ambulante Straffälligenhilfe registriert.
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Mit 12 Personen konnten erfreulicherweise 66% der 18 Bewohner_innen, die in 2022 die WENDESCHLEI-

FE verließen, in eigenen Wohnraum vermittelt werden. 

Dieses Ergebnis war insbesondere mit Blick auf die Wohnungsmarktlage und vorhandenen Vermitt-

lungshemmnisse der Hilfesuchenden in diesem Umfang nicht erwartbar. Vier Bewohner_innen (22%) 

fanden daneben eine anschließende Unterkunft bei Freunden, Bekannten, oder Familienmitgliedern, 

keine Person wurde seitens der Mitarbeitenden des Fachteams Ambulante Straffälligenhilfe in ein 

Übergangswohnheim der Stadt Dresden vermittelt.

                               

Auch während der pandemiebedingten Einschränkungen der Jahre 2020 und 2021 war das Kurzzeit-

wohnen WENDESCHLEIFE ein verlässliches Angebot zur Bewerkstelligung teils schwieriger Entlassungs-

situationen. Zukünftig soll der Fokus wieder verstärkt auf einer zunehmenden Auslastung dieses 

Projektes liegen.

AMBULANT BETREUTES WOHNEN (ABW)

Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, 

haben gemäß den Ausführungen der §§ 67ff. SGB XII einen Anspruch auf eine zeitlich befristete, 

intensive sozialpädagogische Begleitung, um diese Situation überwinden zu können. Bei straffällig 

gewordenen Menschen ergeben sich häufig komplexe Hilfebedarfe, insbesondere nach der Verbü-

ßung langer Haftstrafen, nach einem Wechsel der gewohnten sozialen- und örtlichen Umgebung, 

oder wenn Systeme sozialer Sicherung über große Zeiträume nicht oder unzureichend genutzt wur-

den. Nach Entlassung sind die Klient_innen aufgrund der gewohnten institutionellen Strukturen 

des Strafvollzuges oft verunsichert und es bestehen Hemmnisse im Umgang mit Behörden und dem 

eigenen sozialen Umfeld. 
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Die Beantragung erfolgte nach Kontaktaufnahme der Klient_innen über das Übergangsmanagement 

oder die Anlauf- und Beratungsstelle. Die Bedarfsprüfung und Zusammenarbeit mit dem für die Fall-

steuerung zuständigen Sozialamt Dresden verlief wie in den Jahren zuvor effektiv und lösungsorien-

tiert. Gleiches galt für einen Fall, dessen örtliche Zuständigkeit in einem umliegenden Landkreis lag, 

da mit dem dortigen Sozialamt bereits in einem vergangenen Fall zusammengearbeitet wurde. 

Sechs Menschen (2021: 10) wurden im Jahr 2022 im Rahmen eines Ambulant Betreuten Wohnens durch den 

VSR Dresden e. V. begleitet. Davon handelte es sich um fünf Männer unmittelbar nach Haftentlassung 

sowie eine Frau mit einem komplexen Hilfebedarf. Im Vergleich zu den Vorjahren war die Projekt-

auslastung 2022 geringer, da es weniger Unterstützungsanfragen von Klient_innen gab, die einer-

seits eine langfristige und intensive Hilfe wünschten und andererseits eigenen Wohnraum als An-

spruchsvoraussetzung vorweisen konnten. Jährliche Schwankungen bezüglich der Anzahl betreuter 

Personen sind aufgrund der geringen Grundgesamtheit erwartbar. 

Drei der Hilfeempfänger_innen wurden bereits seit 2021 betreut, für drei Personen wurde die Unter-

stützung 2022 neu begonnen. Im Berichtsjahr wurden vier Fälle beendet, darunter zwei regulär, einer 

einvernehmlich vorzeitig und einer wegen Abbruch des Kontaktes. Mit einem weiteren Klienten wur-

de ein ambulant betreutes Wohnen ausführlich vorbereitet, der Antrag auf die Unterstützungsleis-

tung konnte jedoch wegen eines plötzlichen Kontaktabbruches nicht mehr gestellt werden. Nach 

ihrer Haftentlassung nutzten vier Klient_innen zunächst das Wohnprojekt WENDESCHLEIFE, bevor zwei 

von ihnen in eigenen Wohnraum zogen. Die zwei über den Jahreswechsel verbleibenden Klient_innen 

sind zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch im Übergangsprojekt wohnhaft.  

Die Themen finanzielle Sicherung und Wohnen bildeten wie in den Jahren zuvor auch 2022 die 

inhaltlichen Schwerpunkte. Deren Bearbeitung nahm mit je 29% einen noch größeren Anteil der 

Betreuungsinhalte ein, als im vergangenen Jahr (2021: Wohnen: 25%; Finanzielle Sicherung: 28%). 

Pandemiebedingt waren auch im Jahr 2022 noch Zugänge zu einigen Behörden und Diensten 

eingeschränkt. Teilweise wurden entsprechende Regelungen und der Fokus auf termingebundene 

Öffnung auch nach Ende der offiziellen Corona- Maßnahmen wie beim Jobcenter oder den Bürger-

büros fortgeführt. Im Umgang mit den jeweiligen Stellen wurden höhere Anforderungen in Bezug 

auf die Organisation von Terminen und Übermittlung von Dokumenten gestellt und auch Vermieter 
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kommunizierten weiterhin vordergründig via Email. Eine digitale Erlangung und Zusendung von er-

forderlichen Unterlagen etwa zur Wohnungssuche ist für viele Klient_innen, vor allem nach längeren 

Haftzeiten, ohne entsprechende Computerkenntnisse oder technische Ausstattung allein nur schwer 

realisierbar, führte aber in der Regel zu einem Vorteil wegen einer schnelleren Bearbeitung. Ange-

sichts eines gesättigten Wohnungsmarktes und komplexen sozialen Schwierigkeiten der Betroffenen 

zeigte sich eine kleinteilige und umfassende Unterstützung dieser Anforderungen als notwendig um 

Wohnungen zu erlangen, wechseln sowie erhalten zu können und kann als ein wesentlicher Einfluss 

auf den hohen Betreuungsanteil zur Klärung von Leistungs- und Wohnungsanfragen vermutet werden.

Ebenfalls von hoher Relevanz und auf gleichbleibendem Niveau zeigte sich die Unterstützung 

zu Arbeits- (2022: 10%; 2021: 11%) und lebenspraktischen Themen (2022: 7%; 2021: 7%) sowie be-

züglich der Schuldensituation (2022: 6%, 2021:8%) und Sicherstellung einer physischen Gesund-

heitsversorgung (2022: 6%; 2021: 4%). 

War zu Beginn der Pandemie eher mit Beschäftigungsabbrüchen und notwendigen Arbeits-

platzwechseln zu rechnen, standen im Berichtsjahr die wiedererlangten Chancen für neue Stellen 

im Vordergrund. Die erneute Öffnung sowie das breitere Angebot des Arbeitsmarktes und der Neu-

start geförderter Maßnahmen begünstigte eine ausführlichere Auseinandersetzung der Klient_in-

nen bezüglich ihrer Beschäftigungssituation. 

Im Jahresvergleich wurde dagegen 2022 wenig Beratung und Unterstützung im Zusammenhang 

mit Straftaten/Justiz seitens der Klient_innen in Anspruch genommen (2022: 1%; 2021: 5%). Nur 

vier der sechs Klient_innen standen unter Bewährung bzw. Führungsaufsicht, welche dann in allen 

Fällen verhältnismäßig konfliktfrei verlief. Auch erneute Straftaten bzw. dahingehend riskantes Ver-

halten spielten in der ABW- Betreuung im Jahr 2022 nur eine sehr untergeordnete Rolle. Aufgrund 

der geringen Anzahl an betreuten Personen nehmen individuelle Bedarfe einzelner Klient_innen star-

ken Einfluss auf die Verteilung der bearbeiteten Themen sowie Schwerpunkte im Jahresvergleich. 
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PROJEKTBESCHREIBUNG

SOZIALPÄDAGOGISCHE INTERVENTION (SPI)

Für straffällig gewordene Menschen, die in einem Übergangswohnheim der Stadt Dresden unter-

gebracht sind oder in einer Gewährleistungs- bzw. Trainingswohnung leben und Hilfe zur Überwin-

dung ihrer Wohnungslosigkeit benötigen, besteht die Möglichkeit, sich im Rahmen der sozialpäda-

gogische Intervention des VSR Dresden e. V. unterstützen zu lassen.

Auch diese Hilfeform des VSR Dresden e. V. basiert auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Ausnahme bil-

den die jungen volljährigen Klienten im Übergangswohnheim „Mathildenstraße“, für welche diese 

Unterstützungsleistung verpflichtend ist. Interventionen werden zusammen mit den Klient_innen 

auf deren Lebenswelt abgestimmt. Der Wille zur Veränderung und Mitwirkungsbereitschaft müssen 

bei den Hilfeempfänger_innen gegeben sein.

Unter den gerade benannten Voraussetzungen kann die Sozialpädagogische Intervention eine län-

gerfristige und sehr intensive Einzelbetreuung sein. Die Bedarfsfeststellung und Auftragserteilung er-

folgt durch Mitarbeiter_innen des Sozialamtes Dresden, Team Wohnungslosenhilfe. Auch wenn Klienten 

selbst den Wunsch nach Unterstützung im Sozialamt äußerten, wurde diesem in der Regel entsprochen.

Die Sozialpädagogische Intervention ist in drei Module mit jeweils unterschiedlichem Stunden-

umfang/Zeitrahmen der Hilfeleistung untergliedert: der Soforthilfe (12 Stunden innerhalb von bis 

zu 3 Tagen), der Clearingphase (18 Stunden innerhalb von bis zu 2 Monaten) sowie der Hauptphase 

(79 Stunden innerhalb von bis zu 9 Monaten). Bei hohem Hilfebedarf können bis zu zwei weitere 

Hauptphasen (Hilfeumfang: jeweils 79 Stunden) beantragt werden.

Im vergangenen Jahr wurden zwei Klientinnen und 20 

Klienten im Rahmen der SPI unterstützt: Begonnen wurden 

zehn Hilfen in den Vorjahren und zwölf in 2022; sechzehn 

Fälle wurden im Berichtsjahr beendet; sechs werden 2023 

fortgesetzt. Im Jahr 2022 wurden drei Personen (2021: 1 

Person) mit hohem Unterstützungsbedarf über einen Zeit-

raum von zwei bzw. drei Hauptphasen unterstützt.

 

Wie aus dem Diagramm hervorgeht, gab es auch im Jahr 2022 einen erfreulichen Zuwachs von Be-

treuungsanfragen seitens der Mitarbeitenden des Sozialamtes und auch vermehrte Anfragen für 

diese Art der Unterstützung durch Personen, die schon während ihrer Haftzeit Kontakt zum VSR 

Dresden e. V. aufnahmen und nach der Entlassung einen Platz in einem Übergangswohnheim erhielten. 

Der über Jahre hinweg gleichbleibende geringe Anteil an weiblichen Hilfeempfänger_innen ist u. a. 

darauf zurückzuführen, dass nur etwa 5 % aller Inhaftierten Frauen sind. 

Im vergangenen Jahr wurden 497,75 Arbeitsstunden zur Unterstützung und Begleitung der Hil-

feempfänger_innen beim Kostenträger abgerechnet.

Auch im Jahr 2022 spielten die Kontakte zu Kooperationspartnern eine große Rolle. Vieles, größten-

teils das Thema der finanziellen Sicherung betreffend (bspw. Antragstellungen), wurde durch die Mit-
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arbeiter_innen des VSR Dresden e. V. per Mail, postalisch oder telefonisch mit Ämtern und Behörden geklärt.

Wie aus unten dargestelltem Diagramm hervorgeht, liegen die Schwerpunkte der Beratung wie 

schon in den Vorjahren bei den Themen finanzielle Sicherung, Wohnen und Schulden. 

Eine Wohnungsvermittlung war aufgrund des speziellen Klientels in vier Fällen erfolgreich. Zwei 

konsumierende Klienten begannen eine Langzeittherapie außerhalb Dresdens, einige verließen das 

Übergangwohnheim, um bei Bekannten unterzu-

kommen, andere brachen die Hilfe aufgrund von 

Drogenkonsum ab. Erschwerend kommt hinzu, 

dass eine große Anzahl der unterstützten Perso-

nen Mietschulden hat. Eine erforderliche Ausein-

andersetzung mit der Schuldenproblematik bzw. 

eine intensive Zusammenarbeit mit den Mitarbei-

ter_innen des Vereins und/oder der Schuldnerbe-

ratung, um entweder eine Minderung der Mietschulden oder sogar eine Privatinsolvenz anzustreben, 

gelang leider nur vereinzelt. 

Im SPI-Bereich ist nach wie vor eine Zunahme von konsumierenden Ratsuchenden zu bemerken. 

Das wird in der aktuellen Erfassung der Beratungsschwerpunkte mit ca. 9 % (Tendenz steigend: 2021 

waren es 7 %) sichtbar, obwohl Suchtmittelkonsum in den Beratungen nicht ständig thematisiert wird, 

weil andere Themen im Vordergrund stehen. Wie in den Vorjahren ist er oft Ursache für Fehlkontakte, 

für aggressives Verhalten und/oder kurzfristige, manchmal auch endgültige Kontaktabbrüche.

Im Jahr 2022 fand ein gemeinsames Treffen mit der Sachgebietsleiterin, Mitarbeitenden des Sozialam-

tes sowie den Leistungserbringenden der Arbeitsfelder der Sozialpädagogischen Intervention und des 

Ambulant betreuten Wohnens im Rahmen der AG Hilfen nach § 67 SGB XII im Sozialamt statt.

Wie aus dem Diagramm Kient_innenanzahl im Jahresvergleich hervorgeht, stieg auch 2022 die 

Nachfrage an der Hilfeform der Sozialpädagogischen Intervention. Sie wurde als festes Angebot im 

Rahmen der ASH vermittelt und genutzt.
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PIER 36 – EIN PROJEKT DES  
VOLLZUGS IN FREIEN FORMEN
Das seit dem 01.08.2021 bestehende PIER 36 ist ein Wohnprojekt im Rahmen des Vollzugs in freien 

Formen (nach §15 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 2 SächsStVollzG). Es bietet bis zu vier Inhaftierten 

einen geschützten und verbindlichen Erprobungsrahmen mit sozialpädagogischer Begleitung, um sich 

außerhalb der Justizvollzugsanstalt und unter den Gegebenheiten der allgemeinen Lebensverhältnisse 

intensiv auf das anschließende Leben in Freiheit vorzubereiten. Die Teilnehmer sind zwischen sechs 

und zwölf Monaten im Projekt untergebracht und können nach Entlassung auf eigenen Wunsch eine 

ambulante Betreuung von bis zu 12 Monaten in Anspruch nehmen. Das PIER 36 richtet sich an nach 

Erwachsenenstrafrecht und zu Freiheitsstrafen verurteilte Männer aus sächsischen Justizvollzugsan-

stalten, deren Entlassungsraum Dresden und Umgebung ist. Teilnahmevoraussetzungen auf Seiten der 

Gefangenen sind zudem ein formulierter Unterstützungsbedarf hinsichtlich der Entlassungsvorberei-

tung und Wiedereingliederung sowie die Gewährung von Lockerungen bzw. die Perspektive auf diese. 

Das Wohnprojekt sieht eine frühzeitige Anbindung der Bewohner an ein stabiles und nach Entlassung 

wirksames soziales und professionelles Helfer_innennetzwerk vor. So soll auch die Integration in das 

örtliche Sozialleistungs- und das Gesundheitssystem erfolgen bzw. die Integration in ein geregeltes 

Ausbildungs- oder Beschäftigungsverhältnis mit Beginn der Projektteilnahme verfolgt werden.

 

Dem ersten Teilnehmer des Projekts aus dem vergangenen Jahr folgten 2022 insgesamt fünf weitere 

Inhaftierte, vier aus der JVA Dresden sowie ein Gefangener aus der JVA Zeithain. 

Drei der Teilnehmer konnten regulär zu ihrem Haftende das PIER 36 verlassen, befinden sich aber 

auf eigenem Wunsch weiterhin in der ambulanten Nachbetreuung und stehen im Austausch mit den 

Mitarbeitenden des Projekts.

Zudem kam es zu einer Rückführung eines Teilnehmers aufgrund eines Regelverstoßes.

PROJEKTÜBERSICHT

TEILNEHMER
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Die konzeptionell vorgesehenen wöchentlichen Einzel- und Gruppengespräche, welche die soziale, 

gesundheitliche und finanzielle Situation sowie die Reflexion der kriminellen Vorgeschichte der 

Teilnehmer und das Zusammenleben in der Wohngemeinschaft umfassten, wurden durchgeführt. 

Dies gilt auch für das zweimalige begleitete Kochen und der jeweils anschließenden gemeinsamen 

Mahlzeit pro Woche sowie die Einführung des (mindestens) einmal wöchentlich stattfindenden Rei-

nigungsdienstes (pro Teilnehmer ein Bereich der Wohnetage). 

Weiterhin wurden die Teilnehmer neben der Alltagsbegleitung und der Unterstützung bei Be-

hördenangelegenheiten bei der Wohnungssuche unterstützt. Diese gestaltete sich aufgrund des 

angespannten Wohnungsmarktes als schwierig und ist nur in nur in einem Fall erfolgreich gewesen. 

An Wochenenden und zu Feiertagen wurden verschiedene Angebote zur Freizeitgestaltung 

unterbreitet. Dies waren z.B. der Besuch regionaler Veranstaltungen und Feierlichkeiten, Wander-

ausflüge, Bowling sowie eine Festtagstafel zu Weihnachten. 

Unter Begleitung des qualifizierten Arbeitsanleiters wurden zum Zwecke der Renovierung der Gemein-

schaftsräume des PIER 36 Tapezier-, Maler- und Fliesenarbeiten ausgeführt und zum Abschluss gebracht. 

Des Weiteren wurde zu Jahresbeginn ein Igelgehege errichtet, im Frühjahr nach Auszug der dort un-

tergebrachten Igel demontiert und im Spätsommer an anderer Stelle als Hühnervoliere wiederaufgebaut.

Zudem wurden Hochbeete zum Gemüseanbau angelegt und ein Gewächshaus errichtet. 

Zu guter Letzt befand sich die Werkstatt des VSR Dresden e.V. seit Mitte des Jahres in einer Kern-

sanierung und es wurden IBC-Tanks an den Wasserfallrohren des Vereinsgebäudes auf einem Holz-

ständerwerk positioniert und mit Holz verkleidet, um Regenwasser für die weitere Nutzung im 

Garten zu sammeln.

Bisher konnten zwei Teilnehmer erfolgreich in Praktika und anschließende Beschäftigungsver-

hältnisse vermittelt werden. 

ARBEITSEINBINDUNG 
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Im Berichtsjahr konnten einige Unklarheiten hinsichtlich der Durchführung des Projektes und der 

Zusammenarbeit mit den sächsischen JVAen und anderen Institutionen bearbeitet werden. (z.B. 

berufliche Beschäftigungen von Teilnehmern außerhalb des Vereins)

Größere Themen die die Beteiligten zurzeit beschäftigen sind die einheitliche Regelungen von 

Pfändungsschutzgrenzen, Verwaltung der Gefangenengelder und die öffentliche Ausschreibung der 

Evaluierung des Projektes.

Hinsichtlich des Anspruchs und Bezuges von Sozialleistungen zur selbstständigen Lebensfüh-

rung der Teilnehmer konnte in einem ersten Rechtsverfahren geklärt werden, dass die im PIER 36 

untergebrachten Inhaftierten keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld II haben. Sozialhilfe nach dem 

zwölften Sozialgesetzbuch steht ihnen jedoch zu. Der Leistungsbezug wird von den Mitarbeitenden 

weiterhin beobachtet und gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit den Teilnehmern sowie rechtsan-

waltlicher Unterstützung eingeklagt. 

Die Kommunikation mit dem sächsischen Justizvollzug, insbesondere der JVA Dresden und dem 

Sächsischen Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung (SMJus-

DEG) war und ist sehr konstruktiv im Sinne der Umsetzung des PIER 36 zu bewerten. 

In produktivem Austausch mit der Leitung der JVA Dresden konnten sowohl Rahmenbedingun-

gen als auch Zuständigkeiten einer Zusammenarbeit, Abläufe und notwendige Dokumente erarbei-

tet werden, die auch für alle weiteren sächsischen JVAen eine sichere Orientierung bieten, wenn 

diese an einer Teilnahme ihrer Inhaftierten am PIER 36 interessiert sind. 

Darüber hinaus bestand enger Austausch mit den Abteilungsleitungen der infrage kommenden 

Inhaftierten hinsichtlich der Eignung und der Aufnahme ins Projekt. Sofern es im Einzelfall not-

wendig erschien, wurde zudem mit dem verantwortlichen Sozialdienst oder auch dem verantwort-

lichen Medizinischen und Psychologischen Dienst Kontakt aufgenommen. Die Mitarbeitenden des 

Projekts durften zudem im Rahmen einer Hospitation in der JVA Dresden, bei der Anstaltsleitung 

und dem Sozialdienst, die Arbeit und Abläufe innerhalb der Justizvollzugsanstalt kennenlernen. 

 

Das PIER 36 konnte auf Einladung am 15.09.22 auf einer Tagung des DBH (Fachverband für Soziale Arbeit, 

Strafrecht und Kriminalpolitik e. V.) in Gotha der interessierten Fachöffentlichkeit präsentiert werden. 

Für die DBH-Schriftenreihe Materialien wurde zudem ein Aufsatz verfasst, welcher das Projekt 

in seiner Struktur, den Zielen, der inhaltlichen Ausgestaltung und den Potentialen hinsichtlich der 

Gestaltung des gelingenderen Übergangs von Inhaftierung in die Freiheit darstellt .

Mehrere Zeitungen berichteten im Verlauf des Jahres über das Projekt, u. a. die Sächsische Zei-

tung, Dresdner Neuste Nachrichten, Freie Presse und Drobs.

Hinsichtlich der Vernetzung gab es regelmäßigen Kontakt und Austausch mit den anderen VifF-An-

bietern Sachsen - dem Seehaus in Leipzig (Seehaus e.V.) und Halbe Treppe (Outlaw gGmbH) in Mohorn.

Mithilfe der wachsenden Bekanntheit innerhalb des sächsischen Strafvollzugs erhofft sich das Projekt 

eine weiterhin gute und stabile Auslastung. Im März 2023 wird erstmals eine Vollauslastung erreicht. 
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Eine externe Evaluation hat bisher nicht stattgefunden. Mit einem Beginn dieser wird im Ver-

lauf des Jahres 2023 gerechnet. 

Die größte Herausforderung hinsichtlich der Wiedereingliederung der Teilnehmer in die Gesell-

schaft stellt momentan der angespannte Wohnungsmarkt dar. Die Vermittlung in eigenen Wohn-

raum ist nur in Ausnahmen erfolgreich gewesen und es musste auf alternative kurz- und mittel-

fristige Optionen wie Pensionen oder Übergangswohnheime zurückgegriffen werden, um eine 

Obdachlosigkeit nach Projektteilnahme zu verhindern. Hinsichtlich dieser Problematik soll sich im 

kommenden Jahr vermehrt an die Stadt Dresden gewandt werden, um eine Verbesserungen der 

Chancen unserer Teilnehmer auf eigenen Wohnraum zu erreichen.

Des Weiteren ist nach wie vor eine enge Zusammenarbeit und transparente Kommunikation mit 

der zuständigen Justizvollzugsanstalt in Dresden nötig und gewünscht, um entstehende Problem-

lagen zu bewältigen und gemeinsame Regelungen für diese zu finden.
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AMBULANTE MASSNAHMEN  
DER JUGENDHILFE

BETREUUNGSWEISUNG/ENTLASSUNGSBEGLEITUNG

Der Verein für Soziale Rechtspflege Dresden e.V. ist als Träger der Jugendhilfe seit vielen Jahren 

fester Bestandteil der Dresdner Hilfelandschaft im Hinblick auf Hilfen nach dem §10 JGG. Die in §10 

Abs. 1 Nr. 5 beschriebene Betreuungsweisung ist dabei ein Schwerpunkt des Fachteams Ambulante 

Maßnahmen.

Im vergangenen Jahr arbeiteten drei Sozialarbeiter_innen im Projekt, wobei es im Laufe des 

Jahres zu einer Neubesetzung, aufgrund eines Todesfalls, innerhalb des Teams kam. 

An dieser Stelle soll unsere langjährige Kollegin Ina Püschel in besonderem Maße gewürdigt 

werden. Ihre aufgeschlossene, freundliche und selbstbewusste Art hat eine große Lücke im Kolle-

gium des VSR hinterlassen.

Die inhaltliche Arbeit konnte durch großes Engagement auf dem gewohnt hohen Niveau erhal-

ten werden. Durch die paritätische Besetzung des Teams war es zudem möglich auf geschlechtsspe-

zifische Herausforderungen adäquat einzugehen. Dies beinhaltet die Möglichkeit auf Wünsche der 

Klient_innen hinsichtlich des Geschlechts des_der Betreuungshelfer_in einzugehen und bei Bedarf 

paritätisch besetzte Co- Hilfen zu ermöglichen. 

Um die Hilfen in ihrer hohen Qualität durchführen zu können standen den Mitarbeiter_innen 

Fallberatungen und Supervisionen zur Verfügung. Diese wurden in 26,32% der Fälle in Anspruch 

genommen. So wird deutlich, dass im Arbeitsfeld hochkomplexe Fallkonstellationen bearbeitet wer-

den und diese Möglichkeiten ein wichtiger Bestandteil der Arbeit waren.

Insgesamt wurden 45 Klient_innen (2021: 60) im Berichtsjahr begleitet, wobei 38 Fälle abge-

schlossen wurden. Die restlichen Fälle werden 2023 fortgeführt. 30 Betreuungsweisungen und 

Entlassungsbegleitungen wurden für einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten und maximal 

zwölf Monaten festgelegt. Dreimonatige Hilfen wurden in 15 Fällen geleistet. In 14 Fällen wurde die 

Betreuung bedarfsgerecht verlängert.

Neben dem erwähnten Wechsel innerhalb des Teams, der zeitweilig vakanten Stelle sowie einer 

genommen Elternzeit und damit verbundenen verminderten Stundenkapazität im Vergleich zum 

Vorjahr, wurde die geringere Vermittlung von Klient_innen seitens der Jugendgerichtshilfe team-

intern mit Hilfen zur Erziehung abgefedert. 

Wie auch in den Vorjahren wurden die meisten Hilfen durch das Gericht als Betreuungsweisun-

ÜBERBLICK ZUM PROJEKT



AMBULANTE MASSNAHMEN DER JUGENDHILFE

35

gen beauflagt. Es lässt sich allerdings ein zunehmender Anteil der Entlassungsbegleitungen beob-

achten. Durch die wachsende Zahl präventiver Betreuungsweisungen und Entlassungsbegleitungen, 

hat der Anteil der Betreuungsweisungen, trotz größtem Hilfesegment, abgenommen.

 Um den Klient_innen eine optimale Unterstützung zu ermöglichen, ist es Kern der Arbeit diese 

beispielsweise zu Terminen bei Behörden, Ämtern oder externen Beratungsangeboten zu begleiten. 

Von insgesamt 692 Terminen wurden 217 (31,36%) außerhalb der Büroräumlichkeiten angestrebt. 

Um diesen wichtigen Part der Arbeit aufrechterhalten zu können, ist eine Finanzierung der Fahrt-

zeiten die dem Realaufkommen entspricht unabdingbar.

In 2022 wurden auffallend wenig junge Frauen (4) betreut (lediglich 8,89%; 2021: 20%). In der Zu-

sammensetzung nach Geschlecht und Alter gab es eine Angleichung der Gruppe der Heranwachsen-

den und der Erwachsenen. Wie schon 2021 wurden kaum Jugendliche betreut.

Die Schwerpunkte der Betreuung sind über die Jahre relativ konstant. So kann beobachtet wer-

den, dass die Existenzsicherung, Suchtproblematiken und Perspektivplanung anteilig die größten 

Arbeitsfelder stellen. Der Oberbegriff der Existenzsicherung soll hierbei finanzielle Aspekte, Woh-

nungssicherheit und Schulden umfassen. 

Dadurch, dass vier der fünf erwähnten Themengebiete bei über 50% der Klient_innen bearbei-

tet werden mussten, erschließt sich, dass häufig mehrere dieser elementaren Zielgebiete innerhalb 

einer Hilfe kumulieren. Entsprechend geeignet scheinen die Hilfeformen für ebenjene junge Men-

schen zu sein, die Multiproblemlagen aufweisen. Dass die Hilfeform wirkmächtig sein kann, soll an 

nachfolgenden Beispielen verdeutlicht werden.

Wie bereits erwähnt, können viele Klient_innen anfangs auf keine monetären Unterstützungsleis-

tungen zurückgreifen, oder haben Probleme diese zu halten. Für 15 Klient_innen war es beispiels-

weise Ziel den Lebensunterhalt über die Leistungen des Jobcenters sicherzustellen. Dabei kann aus 
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der Statistik nicht entnommen werden, wie viele dieser Klient_innen ohne Anbindung an eben die-

ses waren und welcher Anteil zwar angebunden, aber von Sanktionen oder Einstellung der Leistung 

bedroht waren. Unabhängig davon konnten in 14 Fällen die Ziele erreicht werden. Dies ist im Ver-

gleich zu anderen Themengebieten eine ausgesprochen hohe Zielerreichungsquote und kann ver-

mutlich mit dem hohen Leidensdruck begründet werden der auf den Klient_innen lastet, wenn sie 

keinen oder eingeschränkten Zugang zu monetären Ressourcen haben und entsprechend eine hohe 

Motivation mit diesem Thema einhergeht.

Nicht nur der eigene Ansporn hat für eine erfolgreiche Zielerreichung einen wichtigen Anteil, son-

dern auch äußere Faktoren spielen häufig eine wesentliche Rolle. Das häufigste genannte Ziel im 

Bereich der Wohnungsthematik ist der Umzug in oder der Erhalt einer eigenen Wohnung. Insgesamt 

wurden 27 Klient_innen betreut auf denen eines dieser beiden Wünsche zutraf. Lediglich in 13 Fäl-

len konnte dies auch erreicht werden. Den Beobachtungen zufolge waren dies überwiegend junge 

Menschen die bereits einen eigenen Wohnraum hatten und diesen trotz widriger Umstände halten 

wollten, diese waren meist vorhandene Mietschulden, die durch entsprechende Vereinbarungen 

beigelegt werden konnten. Die Neuanmietung von Wohnraum war häufig mit großen Schwierig-

keiten verbunden. Aus Beobachtungen heraus ist dies der prekären Lage am Dresdner Wohnungs-

markt geschuldet, die es insbesondere Menschen mit Schulden nur schwer ermöglicht eine eigene 

Wohnung anmieten zu können. In 21 Fällen wurde angegeben, dass es zu Problemen in der Zielum-

setzung kam, was den beschriebenen Eindruck verstärkt.

Der problematische Konsum von legalen und illegalen Substanzen ist nach wie vor ein häufig be-

obachtetes Verhalten. Im Gegensatz zu den Themen der Finanzen und Wohnung, hat es jedoch 

die Besonderheit, dass Klient_innen selten ein Problembewusstsein im Hinblick auf ihren Konsum 

haben. Lediglich vier der 23 konsumierenden Klient_innen hatten dahingehend ein grundsätzliches 

Einsehen. Entsprechend unterscheidet sich die Arbeit mit den Klient_innen meist dahingehend, dass 

das Problembewusstsein gestärkt und die Motivation für Verhaltensänderung gefördert wird und 

somit zunächst die Grundlage für einen potentiellen Wandel geschaffen werden muss.

In Bezug auf die Gesamtzahl der Klient_innen, kann festgestellt werden, dass fast jede_r Dritte 

Cannabis in problematischen Umfang konsumiert. Mehr als jede_r Vierte ist Crystalkonsumt_in. Mit 
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großem Abstand bilden diese beiden Substanzen somit die suchtspezifischen Schwerpunkte. 

Da es für die gezielte Bearbeitung, insbesondere bei hochintensiven Konsummustern, Hilfe be-

nötigt, die über den Rahmen der Betreuungsweisung und Entlassungsbegleitung hinausgeht, ist 

ein elementarer Bestandteil der Zusammenarbeit die Klient_innen an die Angebote der Suchtbera-

tungsstellen anzubinden. Dies ergibt sich aus dem spezialisierten Angebotsspektrum und der häu-

fig langwierigen Behandlungsnotwendigkeit, die den zeitlich begrenzten Rahmen der genannten 

Hilfeformen übersteigt. Dass es für konsumierende junge Menschen schwierig ist die notwendige 

Motivation aufzubringen, zeigt sich darin, dass es beispielsweise in nur 50% der Fälle in denen die 

Anbindung an eine Suchtberatungsstelle als Ziel definiert wurde, diese auch umgesetzt wurde. 

Das Jahr 2022 wurde besonders durch den schmerzlichen Verlust unserer Kollegin geprägt. Deshalb 

sollen an dieser Stelle die großen Verdienste von Ina Püschel im VSR als auch für viele junge Men-

schen erwähnt werden!

Der Beginn des Jahres 2023 war für das Team ambulante Maßnahmen vor allem durch die feh-

lenden Verträge und einer damit einhergehenden großen Unsicherheit geprägt. Die Mitarbeitenden 

hoffen auf eine baldige Klärung und zufriedenstellende Arbeitsgrundlage.

Unabhängig davon gibt es viele gute und beständige Kooperationen mit Netzwerkpartnern. 

Diese sollen auch 2023 zum Wohle der Klient_innen und der Aufrechterhaltung der Qualität ge-

pflegt werden.

Um zukünftig eine breitere und damit sichere Finanzierung der Arbeitsplätze zu gewährleisten, 

wurde eine Kooperation mit dem Violence Prevention Network initiiert. Die Planung und der Be-

ginn der angestrebten Projekte wird das verfügbare Angebotsspektrum zukünftig bereichern. 

AUSBLICK
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HILFEN ZUR ERZIEHUNG (HZE)

Das Projekt „Hilfen zur Erziehung“ gehört zum Fachteam „Ambulante Maßnahmen der Jugendhilfe“, 

welches im Verein für soziale Rechtspflege Dresden e. V. die vom Allgemeinen sozialen Dienst (ASD) 

beauftragten und getragenen Leistungsangebote vereint. Diese richten sich an Kinder, Jugendliche, 

Familien und junge Erwachsene, deren Lebenslagen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten ver-

bunden sind. Die Leistungen werden als Einzelfallhilfen mit dem Ziel durchgeführt, selbstständiges 

und eigenverantwortliches Handeln der Adressat_innen, zur Überwindung von Problemlagen, zu 

unterstützen und den Zugang zur gesellschaftlichen Teilhabe und zu vorhandenen Hilfesystemen 

für sich zu erschließen. 

Im Jahr 2022 wurden durch das Fachteam „Ambulante Maßnahmen“ insgesamt 1.526,5 Fachleis-

tungsstunden (FLS) im Projekt „Hilfen zur Erziehung“ geleistet. Dies ist der zweithöchste Stand seit 

der Aufnahme des Leistungsangebots im Jahr 2009. Die Graphik zeigt, dass einzig der Wert im Jahr 

2019, mit einer Differenz von 341,25 FLS noch höher lag. Im Vergleich zum vorangegangenen Jahr 

2021 wurden 420,15 FLS mehr geleistet. Eine Erklärung für den deutlichen Anstieg der Arbeitszeit im 

vergangenen Jahr findet sich in der rückläufigen Auslastung eines zweiten Arbeitsbereiches, dem 

der „Betreuungsweisung/ Entlassungsbegleitung“, welcher durch die Jugendgerichtshilfe Dresden 

beauftragt und getragen wird. Drei der insgesamt fünf Kolleg_innen des Fachteams erbringen so-

wohl Leistungen für das Projekt „Hilfen zur Erziehung“ als auch das Projekt „Betreuungsweisung/ 

Entlassungsbegleitung“. Die geringere Nachfrage des im VSR Dresden e.V. bewährt verankerten Basis-

leistungsangebots „Betreuungsweisung/ Entlassungsbegleitung“, konnte somit mit Hilfe entspre-

chender Aufträge durch den Allgemeinen Sozialen Dienst der Stadt Dresden kompensiert werden.

Dabei erhöhte sich im Vergleich zu 2021 nicht die Fallanzahl, diese blieb konstant bei insgesamt 13 Fällen 

im jeweiligen Jahr. Sieben Fälle wurden 2023, nach durchschnittlich neun Monaten Begleitung, abge-

schlossen und zwei Fälle wurden neu aufgenommen. Die Hilfeformen verschoben sich nur unwesentlich.

 

HILFEFORMEN

ENTWICKLUNG FLS

0

500

1000

1500

2000
ENTWICKLUNG DER FLS SEIT 2012

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



AMBULANTE MASSNAHMEN DER JUGENDHILFE

39

Bereits Ende 2021 deutete sich aber eine Zunahme der familiären Problemlagen in den zugewiesenen 

Fällen an, die sich 2022 im gesamten Jahresverlauf fortsetzte. Zum einen erhöht sich damit der Wert 

der nach dem festgestellten Hilfebedarf ermittelten Wochenstundenzahl für eine Familie oder einen 

jungen Menschen, und zum anderen wird bei komplexen Problemlagen der Co-Einsatz für eine 

Familie notwendig. Die Co-Betreuung ermöglicht die personelle Verteilung von Aufgabenfeldern 

und/ oder speziellen Rollen in einem Fall, benötigt jedoch für den engmaschigen Austausch der ein-

gesetzten Helfer_innen einen zeitlichen Mehraufwand. 

Zu den Parametern, die eine höhere Komplexität mit intensiveren Hilfebedarf für eine Familie 

(= ein Fall) bedeuten gehört, neben anderen wie Sucht, psychische Erkrankungen eines oder beider 

Elternteile, Wohnungslosigkeit, Schulden, Migrationserfahrung, Alleinerziehung oder Straftatbe-

ständen, vor allem die Anzahl der zum Familiensystem gehörenden Kinder. Diese hat in den letzten 

beiden Jahren trotz relativ konstanter Fallzahlen stark zugenommen. In die schematische Darstel-

lung wurden nicht nur minderjährige oder zum Haushalt gehörende Kinder einbezogen, da auch 

ältere oder getrenntlebende Geschwister in den meisten Fällen starken Einfluss auf die dynamischen 

Prozesse des Hilfesettings für eine Familie haben. 
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PROJEKT THAT`S IT! - PRÄVENTIONSARBEIT MIT 
SCHULKLASSEN
Das Projekt THAT`S IT! des Vereins für soziale Rechtspflege Dresden e. V. ist ein präventives Gruppenangebot 

für Schulklassen mit dem Ziel der positiven Gestaltung von Prozessen der Team-, Kommunikati-

ons- und Konfliktfähigkeit. In diesem Rahmen werden sowohl die Rolle des/der Einzelnen als auch 

gruppendynamische Vorgänge mit unterschiedlichen sozialpädagogischen Methoden diskutiert und 

analysiert und konstruktive Verhaltensweisen trainiert, um ein positives Klassenklima zu beför-

dern. Darüber hinaus bietet das Projekt Veranstaltungen für Schulklassen an, welche sich nach 

der Bedarfslage der Auftraggebenden sowie gewünschten Themen und Schwerpunkten richtet und 

entsprechend der Gegebenheiten und Bedingungen (bspw. Klassengröße, Alter der Schüler_innen, 

zeitlicher Umfang, etc.) angepasst wird.

Im Jahr 2022 erfolgte eine Anfrage eines Lehrers vom St. Benno-Gymnasium Dresden. Er berichtete 

von seiner Klasse und zeichnete ein grundsätzlich positives Bild von ihr. Ein Vorfall, welcher seine 

Klasse nicht direkt, sondern die Schulgemeinschaft im Allgemeinen betraf, bereitete ihm jedoch 

Sorge und zeigte einen Handlungsbedarf an. Im Kern ging es um das unerlaubte Anfertigen und 

Verbreiten von Handyfilmen bei denen Persönlichkeitsrechte missachtet und weitere strafrechtlich 

relevante Grenzen überschritten wurden. 

Bei einem Vortreffen mit einigen Schüler_innen wurden Vorstellungen und Wünsche bespro-

chen und verschiedene Ideen entwickelt, wie eine gelingende Veranstaltung aussehen könnte, die 

lehrreich aber nicht zu theorielastig ist. Inhaltsschwerpunkt sollte das Thema „Grenzen“ sein – Aus-

handlungsmöglichkeiten innerhalb der Klasse und unverhandelbare Regeln des Umgangs mitein-

ander. Den passenden Titel der Veranstaltung, „Schluss mit lustig“, haben die Schüler_innen selbst 

entwickelt. Die Schüler_innen trugen im Vorfeld der Veranstaltung Fragen zusammen, wie etwa: 

„Wann wird aus Spaß Ernst? Worin unterscheiden sich konkret Streit und Mobbing? Was bin ich 

selbst bereit zu akzeptieren?“. Diese wurden während der Projektdurchführung dann bearbeitet 

und gemeinsam beantwortet.      

Die im letzten Jahr und auf Wunsch der Jugendgerichtshilfe stattgefundene intensive inhaltliche 

und konzeptionelle Auseinandersetzung zu den präventiven Gruppenangeboten des VSR Dresden e.V., 

diente den Mitarbeitenden des Projekts THAT`S IT! zur Reflexion und des eigenen Verständnisses von 

Präventionsarbeit und der gewünschten Zielstellung der Angebote. Die folgenden Darlegungen des 

Jahresberichtes dienen dem Einblick in diesen Auseinandersetzungsprozess.

In der Kriminologie wird von der primären Prävention gesprochen, wenn es u. a. „um die Verbesse-

rung sozialstruktureller Mängellagen (…), aber auch um die Vermittlung von Werten und konformen 

Lebensorientierungen im Bildungswesen“ geht. Im Kern handelt es sich um Vorbeugungsstrategien, 
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welche auf die Allgemeinheit wirken. Werden diese im Kinder- und Jugendalter erlernt, sind die 

größten positiven Effekte zu erwarten. 

Bei der sekundären Prävention werden lediglich die Risikogruppen in den Blick genommen. 

Dementsprechend besteht hierbei bereits eine Gefährdungslage, welche eine thematisch zielgerich-

tete Präventionsarbeit zur Folge hat. Diese richtet sich gezielt an potentielle Täter und Opfer. Im 

schulpräventiven Kontext wird dies in den meisten Fällen durch Aufklärung und Beratung geleistet. 

Kriminologischen Erkenntnissen folgend, muss Schüler_innen grundsätzlich eine Gefährdungslage 

attestiert werden, da jugendtypische Delinquenz entwicklungsbedingt, ubiquitär und im statisti-

schen Sinne normal ist. Folgerichtig wäre hierbei ein Projektangebot mindestens im sekundären 

Präventionsbereich verortet. Fraglich ist, ob angesichts der Normalität von Jugenddelinquenz und 

somit der Normalität der Gefährdungslage Jugendlicher, die Definition als Risikogruppe zielführend 

oder zu einschränkend ist.  

Ein weiterer Aspekt, welcher in der Betrachtungsweise der verschiedenen Präventionsformen 

hinzukommt, ist, dass in Anbetracht der Normalität der Jugenddelinquenz die Wahrscheinlichkeit ge-

geben ist, dass bereits Schüler_innen einer Klasse strafrechtlich in Erscheinung getreten sind. Infolge-

dessen wäre eine tertiäre Form von Prävention erforderlich, z.B. durch Maßnahmen die dazu führen, 

dass erneute Grenzüberschreitungen verhindert werden. Im schulpräventiven Kontext könnte z.B. die 

Nachbearbeitung von Konflikten durch Streitschlichterangebote in Betracht gezogen werden.

Das Beispiel der Präventionsarbeit am St. Benno-Gymnasium macht deutlich, dass in den meisten 

Fällen der Wunsch nach präventiven Maßnahmen aus konkreten Anlässen heraus entsteht. Häufig 

gibt es einen Auslöser der eine vorhandene Gefährdungslage bzw. ein Risiko erst sichtbar macht. 

Diese Auslöser sind in vielen Fällen durch normabweichendes Verhalten einzelner Schüler_innen 

begründet und beinhalten – wie in diesem Beispiel – eine strafrechtliche Komponente. Anlassbe-

zogen wird der Blick geweitet und ein möglicher Hilfebedarf – resultierend aus einer Gefährdungs-

lage – wird damit sichtbar. In der konkreten Vorbereitungsphase mit den Schüler_innen werden 

weitere Themenfelder eröffnet, welche über die einschränkende Risikobetrachtung hinausgehen. 

Eine Trennschärfe zwischen den verschiedenen Präventionsformen liegt nicht vor. Jedoch allein aus 

Gründen der Vermeidung von Stigmatisierung sollte der Schwerpunkt nicht auf eine einzelne Grenz-

überschreitung gerichtet, sondern eine thematische Identifizierung der gesamten Klasse ermöglicht 

werden. Themen der sekundären Prävention sollten mit der Klasse sensibel erarbeitet werden, dür-

fen jedoch nicht zu einer Einschränkung der zu behandelnden Aufgaben führen.         

Angesichts der Individualität und unterschiedlichen Entwicklungsstufen der Schüle_innen kann die 

Gesamtheit einer Klassengemeinschaft durch ein – in seiner inhaltlich-methodischen Ausrichtung – 

primärpräventives Angebot am besten erreicht werden. So versteht sich folglich das Projekt THAT`S 

IT! und dessen Angebote als ebendieses primärpräventive Angebot.

ZUSAMMENFASSUNG 
UND FAZIT
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TOA-JAHRESBERICHT 2022

Der diesjährige Jahresbericht zum Täter-Opfer-Ausgleich richtet sein Augenmerk zunächst auf die 

intensive sachsenweite Netzwerkarbeit und deren positive Ergebnisse mit Blick auf die Stärkung 

und den weiteren Ausbau des TOA. Nachfolgend werden die statistischen Angaben der praktischen 

Fallarbeit im Jahr 2022 präsentiert.

Das angefügte Fallbespiel illustriert ausführlich die psychosoziale und juristische Bedeutung 

des TOA. Auf die Darstellung der Vorgehensweise und den Ablauf im TOA wird hier weitgehend ver-

zichtet, da diese schon in den Jahresberichten der Vorjahre ausführlich erläutert wurden.

Besondere Aktivitäten richteten sich im Jahr 2022 vor allem auf die (sachsenweite) Verzahnung der 

Arbeit der Staatsanwaltschaften mit den Schlichtungsstellen. Damit ist zugleich die Zielrichtung ver-

bunden, die Bedeutung des TOAs vor Ort zu stärken und zu erweitern. Denn die bundesweiten jahr-

zehntelangen Erfahrungen zeigen, dass sich der TOA nur durch eine Unterstützung “von oben“, d. h.  

durch Behördenleitungen (Staatsanwaltschaft, Gericht, Justizministerium, Polizei, Jugendamt) ent-

wickeln kann. Organisatorische Grundlage bot dabei die Mitarbeit in der AG TOA bei der General-

staatsanwaltschaft Dresden und in der LAG TOA Sachsen. Für die Mitarbeit in beiden Gremien konnten 

auch Mediator_innen des Sozialen Dienstes der Justiz gewonnen werden, so dass die Chance besteht, 

Interessen des Jugend- und des Erwachsenen-TOA künftig zusammenzuführen und zu bündeln.

Nach einem intensiven Diskussionsprozess in der AG TOA wurde die „Handreichung zur Beauf-

tragung eines Täter-Opfer-Ausgleiches“ von der Generalstaatsanwaltschaft Dresden verabschiedet 

und allen sächsischen Staatsanwaltschaften zur Verfügung gestellt. Sie fasst die Grundzüge des TOA 

zusammen und regelt die juristische Einordnung. „Die Handreichung soll die Dezernentinnen und 

Dezernenten ermutigen, häufiger die Prognose zu wagen, dass Täter und Opfer zu einem Ausgleich 

finden können und ihnen entsprechend häufiger durch die Beauftragung der Vermittlungsstelle 

den Weg zu dieser positiven Erfahrung ebnen.“ Es wird im Besonderen hervorgehoben, dass ein TOA 

auch bei schwereren Straftaten oder Verbrechenstatbeständen (beispielsweise gefährliche Körper-

verletzung, Raub) grundsätzlich ebenfalls möglich ist. Dementsprechend kann auch ein TOA parallel 

zur Anklageerhebung angeregt werden. 

Um die Umsetzung der Handreichung vor Ort zu gewährleisten, waren die einzelnen Staatsan-

waltschaften aufgefordert, die jeweiligen Mediator_innen zu regionalen Treffen einzuladen. Sowohl in 

Dresden als auch sachsenweit fanden intensive Gedankenaustausche statt. Absprachen über die Ver-

tiefung der Zusammenarbeit der Staatsanwaltschaften mit den Schlichtungsstellen wurden getroffen. 

Durch die AG TOA wurde die Erarbeitung eines Flyers zum TOA in Sachsen weiter vorangetrieben. Da-

mit verbunden ist die Einrichtung eines sachsenweiten Info-Telefons zum TOA, das durch den Sozia-

len Dienst der Justiz abgedeckt werden soll. Somit soll sichergestellt werden, dass sich Bürger_innen 

und Institutionen leichter über den TOA informieren und Zugang erlangen können. 

Ein besonderer Höhepunkt 2022 war der Besuch des sächsischen Ministerpräsidenten Herr 

SACHSENWEITE  
VERZAHNUNG DER  
TOA-ARBEIT
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Kretschmer, der sächsischen Staatsministerin Frau Meier und weiterer Vertreterinnen des Minis-

teriums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung im VSR Dresden e.V., um sich ins-

besondere über die TOA-Arbeit zu informieren und um über weitere Schritte zur Stärkung des TOA in 

Sachsen zu beraten. Die ausführliche Präsentation eines Fallbeispiels (siehe Anlage) unterlegte das 

Potential des TOA. Unterstützung für die Realisierung der zukünftigen Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, 

Plakate, Tagung zum TOA) wurde von Seiten des Ministeriums der Justiz zugesagt.

Der Mediator der Konfliktschlichtungsstelle des VSR Dresden e. V. ist weiterhin im Sprecher_innenrat 

der LAG TOA aktiv. Die halbjährlichen Treffen der LAG wurden durch den Sprecher_innenrat feder-

führend vorbereitet und mitorganisiert. Das erste LAG-Treffen fand aufgrund der pandemischen 

Lage wieder online statt. Der Leiter des TOA-Servicebüros Christoph Willms berichtete über neue 

bundesweite Entwicklungen und Vorhaben. Der Beauftragte für TOA der Generalstaatsanwaltschaft 

Dresden Herr Butzkies erläuterte die Arbeit der AG TOA. 

Beim zweiten Treffen der LAG, welches wieder in Präsenz stattfinden konnte, war die Schles-

wig–Holsteinische Regionalkoordinatorin für TOA Frau Hochmann zugeschaltet, um ihre Arbeits-

erfahrungen mitzuteilen und um anschließend über Umsetzungsmöglichkeiten in Sachsen zu disku-

tieren. Weiterhin referierte Frau Elvira Pfleiderer vom Seehaus e.V. über Opferempathie-Trainings in 

Haftanstalten und deren Bedeutung zur Vorbereitung von Inhaftierten auf einen TOA. 

Der zweimonatlich stattfindende TOA-Qualitäts-Zirkel der Jugendgerichtshilfe Dresden bot den 

Konfliktvermittler_innen der Region Gelegenheit zu Fallreflexionen, kollegialer Beratung und zum 

entsprechenden Informationsaustausch. Außerdem wurden Anliegen an die LAG TOA formuliert, An-

regungen der LAG TOA diskutiert und Arbeitsaufträge der LAG TOA bearbeitet.

Zu einem Informationsaustausch trafen sich die beiden Mediator_innen des VSR Dresden e.V. mit 

Mitarbeiterinnen des Opferhilfe Sachsen e.V. Jede Seite stellte ihre Arbeitsschwerpunkte dar, um 

Klient_innen sachgerechter beraten und weiterverweisen zu können. Außerdem wurden Möglich-

keiten der Kooperation diskutiert.  

Im Projekt Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) des Vereins für soziale Rechtspflege Dresden e. V. gingen 2022 90 Fallakten 

ein, die insgesamt 166 potentielle Konflikte enthielten. Die Jugendgerichtshilfe (JGH) übermittelte 48 

Akten, von der Staatsanwaltschaft kamen 34 Fälle im Rahmen einer Diversion. Das Gericht übersandte 

WEITERE  
GREMIENARBEIT

STATISTISCHE ANGABEN 
ZUM TOA IM JAHR 2022
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sieben und die Polizei einen Fall zur Konfliktregulierung durch das TOA-Verfahren. Hinzu kamen zwei An-

fragen von Betroffenen selbst (Selbstmelder), die ohne polizeiliche Anzeige professionelle Unterstützung 

bei der Klärung einer Konfliktsituation suchten. Diese wurden nicht in die Statistik aufgenommen.

Mit der statistisch erfassten Fallzahl verbinden sich 109 einer Straftat beschuldigte Jugendliche 

oder Heranwachsende und fünf strafunmündige, aber tatverdächtige Kinder. Mit 75 beschuldigten 

Jugendlichen liegt der Anteil der 14 bis 17-Jährigen mehr als doppelt so hoch als der der Heranwach-

senden (34 Personen). 

Dem gegenüber standen 2022 126 Geschädigte aus allen Altersgruppen. Im Gegensatz zum Vorjahr 

2021 war unter den Geschädigten der Anteil der jugendlichen Geschädigten (33) deutlich höher als 

der der heranwachsenden Opfer in der Altersgruppe von 18 bis 20 Jahren (21). Weiterhin waren 

unter den Geschädigten 56 Erwachsene und 16 Kinder.

Die Tatvorwürfe umfassen eine große Spannbreite von 25 verschiedenen Deliktarten (Körperver-

letzungen, Sachbeschädigungen, Diebstahl, Beleidigungen, Bedrohungen u. a.). Mit 49 % nimmt 
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der Anteil der Körperverletzungsdelikte wie im Jahr zuvor einen hohen Stellenwert ein. Die Rubrik 

„Sonstiges“ umfasst weitere Vorwürfe wie z. B. Nötigung, schwerer Raub oder sexuelle Belästigung.

Von den 90 statistisch erfassten Falleingängen konnten 86 bis Mitte Mai 2023 abschließend be-

arbeitet werden. In vier Fällen ist die Bearbeitung noch nicht abgeschlossen. 

Im Jahr 2022 gab es in 58 Fällen mindestens ein Vorgespräch mit beiden Konfliktparteien. Somit 

gelingt dem Vermittler_innenteam nicht in allen Fällen der Kontaktaufbau zu beiden Parteien. In 23 

Fällen wurde 2022 mindestens ein Vorgespräch ausschließlich mit der beschuldigten Person geführt. 

Die Vorgespräche haben eine wichtige Bedeutung, da hier die Beschuldigten als auch die Ge-

schädigten die seltene Möglichkeit haben, relativ unbefangen ihre Sichtweise auf den Vorfall, die 

Begleitumstände und die Hintergründe gegenüber der / dem Vermittler_in ausführlich darstellen zu 

können, ohne dass eine Bewertung passiert. Das Tatgeschehen wird reflektiert und in die eigene 

Biografie eingeordnet. Die Vorgespräche bieten eine entscheidende Grundlage, dass im Ausgleichs-

gespräch eine Auf- bzw. Be- oder Verarbeitung der Tat passieren kann. 

Für das Vermittler_innenteam hat es in den meisten Fällen eine besondere Bedeutung, wenn es im 

Ausgleichsgespräch gelingt, die für beide Parteien oftmals emotional stark herausfordernden Mo-

mente der persönlichen Gegenüberstellung, des Einlassens, Aushaltens und Austauschs über das 

zugefügte Leid, die damit verbundene Schuld und den Moment des Heraustretens aus der jeweiligen 

Rollenperspektive begleiten und stützen zu dürfen. Dessen ungeachtet ist die persönliche Begeg-

nung und Konfrontation mit der anderen Konfliktpartei nicht immer das geeignete Mittel und das 

in den Vorgesprächen erarbeitete Ziel des Einigungsprozesses. 

Von den im Jahr 2022 eingegangenen und bisher 86 abgeschlossenen Verfahren fanden in 26 

Fällen Ausgleichsbegegnungen statt. In 44 der 86 abgeschlossenen Fälle konnten sich die beteiligten 

Personen vollständig bzw. teilweise einigen. Dabei wurden Vereinbarungen über die Zahlungen von 

Schadenersatz in einer Gesamthöhe von 4.633,52 1 vereinbart. 1740 1 wurden im Rahmen von 

Schmerzensgeldzahlungen an die Geschädigten übergeben. 

In 17 Fällen erklärten die Beschuldigten ihre Bereitschaft zum TOA. Es konnte aber kein Ausgleich 

erreicht werden, da die Geschädigten einen Ausgleich ablehnten. Bei 25 Fällen ergab sich aus ande-

ren Gründen keine Möglichkeit zum Ausgleich. Weitere Ergebnisse der insgesamt 39 erfolgreichen 

Einigungsprozesse zeigt die entsprechende Grafik.
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Die Angebote des Projekts TOA im Verein für soziale Rechtspflege Dresden e. V. umfassen auch 

Bemühungen zur Schadenswiedergutmachung. Im Jahr 2022 wurde in acht Fällen eine Regulierung 

des Schadens ausschließlich durch Schadensersatzleistungen (ohne ein Gespräch der Parteien mit-

einander) durch indirekte Vermittlung unterstützt. 

Der Opferhilfefonds wurde in acht Fällen in Anspruch genommen. Insgesamt wurden Verein-

barungen mit einer Gesamtsumme von 3.467 1 abgeschlossen. Alle Vereinbarungen wurden erfüllt, 

so dass den Geschädigten die entsprechenden Geldbeträge überwiesen werden konnten.

Die Evaluation der TOA-Arbeit anhand der mit Frau Dr. Masuhr erarbeiteten Fragebögen lieferte eine 

Fülle an Daten. Dementsprechend sollen hier nur einige wenige zusammengefasste Ergebnisse aus 82 

Fragebögen bezüglich der Sichtweise der Vermittler_innen wiedergegeben werden: 

• Die Vermittler_innen schätzten ein, dass über 90 % der Beschuldigten die Vorgespräche nutz-

ten, um ihr Verhalten in Bezug auf den Vorfall genauer zu betrachten. 78 % der Beschuldigten 

ließen in den Vorgesprächen Verantwortungsübernahme erkennen. 70 % entwickelten ein Ver-

ständnis für die Situation der geschädigten Person.

• In den Vorgesprächen benannten 83 % der Geschädigten ihren Ärger, ihre Verletzungen und 

Einbußen. 88 % fällten eine reflektierte Entscheidung für oder gegen einen TOA.

• Fast 80 % der Beschuldigten fiel es in den Ausgleichsgesprächen nicht schwer, sich bei den Ge-

schädigten zu entschuldigen. 96 % waren ernsthaft um eine Wiedergutmachung bemüht.

• 80 % der Geschädigten ist es nicht schwergefallen, die Entschuldigungen der Beschuldigten an-

zunehmen. Für 96 % der Geschädigten war diese Form der Konfliktbewältigung akzeptabel.

• Die Konfliktvermittler_innen schätzten ein, dass in knapp 50 % der Fälle der TOA zur Konfliktbe-

wältigung beitrug und eine einvernehmliche und für beide Seiten zufriedenstellende Klärung 

gelang. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in 31 bzw. 26 % der Fälle diese beiden Fragen nicht 

beurteilt werden konnten.

Die Einführung neuer Abrechnungsmodalitäten der TOA-Leistungen durch das Jugendamt wird Aus-

wirkungen auf die TOA-Arbeit haben. Durch die verstärkte Konzentration auf die Fallarbeit werden 

dabei insbesondere die konzeptionelle Arbeit, die Vernetzungs- und die Öffentlichkeitsarbeit her-

ausgefordert sein. Da die Qualität des TOA von der Vernetzung der Praktiker_innen lebt, aber auch 

auf die Kooperation mit den Institutionen wie Staatsanwaltschaft, Jugendgerichtshilfe, Gericht, 

Justizministerium und Polizei angewiesen ist, werden diese Beziehungen weiterhin gepflegt. 

Bezüglich der Öffentlichkeitsarbeit ist im Rahmen der Arbeitsgruppe TOA bei der Generalstaatsan-

waltschaft Dresden die Herausgabe eines sachsenweiten TOA-Flyers, öffentlichkeitswirksamer Plaka-

te zum TOA und die Schaltung eines sächsischen TOA-Info-Telefons in Vorbereitung. 

Die Mediatorin und der Mediator des VSR Dresden e.V. werden 2023 ihre Arbeit in Co-Mediation weiter-

hin reflektieren und auf die stärkere Berücksichtigung interkultureller Aspekte im TOA hinwirken. 

AUSBLICK

AUSWERTUNG DER  
EVALUATION
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ANHANG ZUM JAHRESBERICHT TOA 
 – ANONYMISIERTES FALLBEISPIEL 
Nina war nach Sachsen gekommen, um zusammen mit ein paar Freundinnen den Geburtstag einer 

ehemaligen Mitschülerin zu feiern, die hier studiert – das bedeutete etwa 500 km Anreise. Sie hat-

ten zusammen ein beengtes Quartier, aber das ging schon. Schließlich waren sie zum Feiern und 

nicht zum Schlafen gekommen.  

Die Party war toll – es gab jede Menge coole Leute. Nina lernte einen jungen Mann kennen, 

der nett und sympathisch war. Tim wohnte nicht weit weg von der Location in einer WG. Beide be-

schlossen irgendwann, zu ihm zu fahren und dann mal sehen.

Auf seinem Zimmer wurden sie schnell körperlich. Tim erkundigte sich anfangs, ob alles ok ist 

und für Nina wars o.K.; sie hatten Sex.

Am nächsten Morgen war Tim vor Nina wach. Er setzte sich zu seinen WG-Leuten zum Kaffee in 

die Küche. Irgendwann kam Nina dazu, wollte aber zügig los und verabschiedete sich. 

Fast ein halbes Jahr später erhält Tim eine Vorladung. Von der Polizei erfährt er, dass Nina ihn 

angezeigt hatte und dass nun, wegen sexueller Nötigung, gegen ihn ermittelt wird.

Wir bekamen den Auftrag zur Vermittlung über die Jugendgerichtshilfe Dresden. Tim hatte sich 

mit seinem Anwalt beraten und dieser hatte ihm diesen Weg empfohlen. Der Verhandlungstermin 

war bereits angesetzt. Im Vorgespräch erklärte uns Tim, was bei ihm los war, seitdem er von der 

Anzeige gegen ihn erfahren hatte. 

Wie er alles von sich geschoben hat, dann die Selbstzweifel kamen, wie sich das auf die Bezie-

hung zu seiner Freundin auswirkte, wie ihn die Unsicherheit über sich selbst seitdem quält: „Konnte 

das wahr sein?“ Er konnte sich doch gar nicht mehr richtig erinnern. Was, wenn es stimmt, was 

Nina ihm vorwarf? So ein Monster wollte er doch nicht sein. Außerdem hatte er doch diesen tollen 

Ausbildungsplatz: „Was, wenn das jemand erfährt?“ Wie sollte er mit sowas weiterleben? Tim wollte 

das klären, er wollte wissen, was er getan hat, was Nina ihm vorwarf, was er falsch gemacht haben 

soll. Oder war sie eine Betrügerin, die seine Betrunkenheit ausgenutzt hat? Aber vielleicht hat sie 

ja recht, vielleicht ist da was in ihm, was er nur nicht wahrhaben will? Ist er krank? Nein. Er war 

bereit, den Schaden zu regulieren. Wenn es stimmt, was sie sagt, dann wollte er alles tun, um es 

wieder gut zu machen. Oder zumindest besser. Was eben geht. 

Wir traten mit Nina in Kontakt und sie meldete sich und ja, sie war einverstanden. Wegen der 

räumlichen Entfernung unterhielten wir uns am Telefon. Hörten ihre Geschichte. 

Während Tim die Begegnung mit Nina kaum noch erinnern konnte, ließ Nina sie nicht mehr 

los. Ja, natürlich, sie war einverstanden gewesen, mit ihm mitgegangen und auch irgendwie froh, 

weil sie so müde, so nah eine Gelegenheit zum Schlafen gefunden hatte. Auch der Sex war erstmal 

ok, aber dann nicht mehr. Als er sie wieder und wieder danach gefragt hatte, hat sie irgendwann 

nicht mehr JA gesagt. Sie hatte NEIN gesagt. Aber er hat nicht aufgehört, einfach weitergemacht. 

Warum? Warum hatte er nicht reagiert? Und dann, wie er sich früh verhalten hat – als wäre nix 
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gewesen. Sie fühlte sich eklig, beschmutzt, ausgenutzt und er lachte mit diesen anderen Leuten und 

trank Kaffee. Sie musste und wollte los und er wollte nichts mehr von ihr wissen – nicht mal ihre 

Telefonnummer. Dieses Gefühl, die Demütigung, die Wut auf sich selbst kamen in den folgenden 

Tagen, Wochen immer wieder und blieben hängen. Sie hatte keinen Kontakt von ihm, würde wahr-

scheinlich selbst die WG nicht wiederfinden, wenn sie danach suchen würde. Was konnte sie tun? 

Wie sollte sie das loswerden. Sie konnte nicht mehr schlafen und sich nicht mehr auf ihr Studium 

konzentrieren. 

Nina überwand ihre Scham und erzählte es ihren Freundinnen und irgendwann stand für sie 

fest: das war nicht ok! Da war eine Grenze überschritten worden. Tim hatte diese Grenze über-

schritten. Nina wollte nicht länger allein den Preis dafür bezahlen. Sie ging zur Polizei und fand 

Gehör. Es wurde ermittelt. Und das Verfahren fand auf Wunsch von Tim den Weg zu uns. 

Es gab mehrere Telefonate zwischen uns und Nina und Zeit, sich alles zu überlegen. Wie ein 

Treffen funktionieren kann, was sie dafür braucht – dass er die Fahrtkosten übernimmt und auch 

noch die für ihre Freundinnen, denn sie fährt den Weg in diese Stadt ganz bestimmt nicht allein. 

Die Kosten für weitere Ausgaben, die sie wegen der ganzen Sache hatte, sollte er übernehmen und 

er sollte sich alles anhören, was sie ihm sagen will und bereit sein, alle ihre Fragen zu beantworten. 

Weil Tim die Bereitschaft dafür signalisiert hatte, konnte das Treffen stattfinden. 

Es war für beide keine leichte Sache. Scham, Irritation, die unerwartete Verschiebung der eige-

nen Perspektive nach dem Zuhören der Geschichte des Anderen, an der man ja selbst beteiligt war, 

und die von Nina inzwischen so oft, wieder und wieder, erinnert worden war und für Tim, der nicht 

mehr aufhören konnte, diese Erinnerung zu suchen, die Reste davon zu erforschen und neu zu er-

leben; das Erinnerte so oft wiederholt und eingebrannt. Und nun? 

War da eine neue Geschichte, eine gemeinsame, die sich wahr anfühlte. Sie war hart. Für beide. 

Und trotzdem weniger schlimm als das Gespenst, das vorher da war. Jetzt war es klar oder zumin-

dest so klar, dass die Menge, die es noch zu verdauen gab, überschaubar wurde. Nina wollte ihre 

finanziellen Forderungen, die sie mit ihrer Wut mitgebracht hat, nochmal überdenken und mit ihrer 

Anwältin beraten und forderte einige Tage nach dem Treffen eine runterregulierte Schmerzensgeld-

zahlung. Tim stimmte ohne Zögern zu und überwies das Geld vor Ablauf der vereinbarten Frist.

In unserem Bericht an die Jugendgerichtshilfe formulierten wir es so: 

„Beide Konfliktparteien bekundeten nach dem Ausgleichsgespräch ihren Wunsch, das Gesche-

hene mit dieser Einigung abschließen zu können und dafür keine weitere Klärung durch das Gericht 

zu benötigen. Dies würde den entstandenen Schaden aus ihrer Sicht vergrößern und die nun er-

reichte Entlastung erschüttern. Die Beteiligten wirkten am Ende des Treffens erleichtert und spra-

chen gegenseitig ihren Dank und Respekt für die faire und friedvolle Begegnung aus.“  
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Ambulante Straffälligenhilfe
Übergangsmanagement
Anlauf- und Beratungsstelle
Wohnprojekt Wendeschleife
Ambulant Betreutes Wohnen
Sozialpädagogische Intervention
FAHRPLAN

Georg Pester

Dagmar Starck

Laura Thiele

Christiane Ludwig

Waltraud Lipp

Michael Schulz

Tel:

Mobil:

Mail

Tel:

Mobil:

Mail:

Tel:

Mobil:

Mail:

Tel:

Mail:

Tel:

Mobil:

Mail:

Tel:

Mobil:

Mail:

0351 / 40 20 8 22

0152 / 28 40 84 64

beratung@vsr-dresden.de

0351 / 40 20 8 24

0157 / 73 93 14 07

beratung@vsr-dresden.de

0351/40 20 8 37

0172 / 38 31 62 4

beratung@vsr-dresden.de

0351 / 40 20 8 23

beratung@vsr-dresden.de

0351 / 40 20 8 26

0152 / 24 39 08 36

fahrplan@vsr-dresden.de

0351 / 40 20 834

0152 / 21 30 57 71

fahrplan@vsr-dresden.de

Täter-Opfer-Ausgleich Michael Schaarschmidt

Susanne Burkhardt

Tel:

Mail:

Tel:

Mobil:

Mail:

0351 / 40 20 8 25

toa@vsr-dresden.de

0351 / 40 20 8 28

0175 / 71 67 78 9

toa@vsr-dresden.de

THAT’S IT                                            Michael Schaarschmidt

Robert Rehberg

Tel:

Mail:

0351 / 40 20 8 25

toa@vsr-dresden.de

Betreuungsweisung/
Entlassungsbegleitung und
Hilfen zur Erziehung

PIER 36
Vollzug in freien Formen

Arbeitsanleitung

Vincent Anacker

Anne Reinsdorf

Robert Rehberg

Susanne Burkhardt

Yannic Eggert

Thomas Eisenhardt

Michael Kittler

Theresa Schaarschmidt

Stefan Griesbach

Tel:

Mobil:

Mail:

Tel:

Mobil:

Mail:

Tel:

Mobil:

Mail:

Tel:

Mobil:

Mail:

Tel:

Mobil:

Mail:

Tel:

Mobil:

Mail:

Tel:

Mail:

0351 / 40 20 8 27

0172 / 38 29 01 7

betreuung@vsr-dresden.de

0351 / 40 20 8 21

0170 / 98 18 34 0

betreuung@vsr-dresden.de

0351 / 40 20 8 29

0157/ 57 00 65 15

betreuung@vsr-dresden.de

0351 / 40 20 8 28

0175 / 71 67 78 9

betreuung@vsr-dresden.de

0351 / 40 20 8 28

0175 / 71 67 78 9

hze@vsr-dresden.de

0351 / 4020831

0173/4526631

Pier36@vsr-dresden.de 

0351 / 40 20 83 5

Pier36@vsr-dresden.de
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